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Gemeinsame Amtliche
Bekanntmachungen

Biotopverbundplanung für die  
Gemarkungsfläche des GVV Elsenztal 
Derzeit beschäftigt sich das Büro Bioplan aus Heidelberg mit der 
Erarbeitung einer Biotopverbundplanung für die Gemarkungsfläche 
des GVV Elsenztal. Der GVV und seine Umgebung sind nicht nur 
mit einer besonders schönen, sondern auch mit einer vielfältigen 
Natur- und Kulturlandschaft versehen, welche es zu schützen und 
zu fördern gilt. 
Die Planung zielt vorrangig auf den Verbund wertvoller Lebensräu-
me im Offenland und an Gewässern sowie auf die Förderung von 
gefährdeten Tierarten auf der Gemarkungsfläche und seiner nähe-
ren Umgebung ab. Hierfür werden konkrete Maßnahmen geplant, 
die schließlich gemeinsam mit der Gemeindeverwaltung und Bür-
gerinnen und Bürgern, besonders aber mit den ortsansässigen 
Landwirten umgesetzt werden sollen. Für eine zielgerichtete Pla-
nung, aber vor allem auch für eine erfolgreiche Umsetzung der Maß-
nahmen würden wir uns über Ihre Mithilfe freuen. 
Naturschutzfachlich wertvolle Maßnahmen werden im Zuge einer 
Biotopverbundplanung finanziell gefördert. 

Auftakt- und Informationsveranstaltung
Zu einer ersten Auftakt- und Informationsveranstaltung bezüglich 
der Biotopverbundplanung für den gesamten GVV Elsenztal möch-
ten wir Sie hiermit herzlich einladen. 
Wann? Montag, den 29. Januar 2024 um 18.00 Uhr
Wo? Im Saal der Freiwilligen Feuerwehr Eschelbronn
 Hinter dem Rathaus, Bahnhofstraße 1
 74927 Eschelbronn
Hier möchten wir Sie über die Ziele, aber auch die Grenzen sowie 
die Notwendigkeit Ihres Engagements für eine funktionale Biotop-
verbundplanung informieren.
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Ansprechpartner Büro Bioplan:
Elena Schuster | St.-Peter-Str. 2 | 69126 Heidelberg
E-Mail: schuster@bioplan-landschaft.de 
Tel. 06221 4160743
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Leben bis wir Abschied nehmen 
 

 

Die letzte Phase des Lebens würdevoll gestalten und 
effektiv Schmerzen lindern - Wie wir Menschen dabei 
unterstützen können, erfahren Sie von unserer 
Fachkraft für Palliative Care Julia Schmitt.  

 

Die Angehörigengruppe trifft sich regelmäßig einmal 
im Monat im Gemeinschaftsraum der Sozialstation in 
der Prof.-Kehrer-Str. 14 in Meckesheim.   

 

Ihr pflegebedürftiger Angehöriger kann zeitgleich 
unsere Betreuungsgruppe Lichtblick besuchen. 

Danke für Ihre Anmeldung bis zum 24.01.2024 

Telefon 06226-2099 oder 

info@sozialstation-elsenztal.de 

Ansprechpartner GVV Elsenztal:
Matthäus Bürkle | Bahnhofstraße 1 | 74927 Eschelbronn
E-Mail: matthaeus.buerkle@eschelbronn.de
Tel. 06226 9509-13

Ansprechpartner Landschaftserhaltungsverband Rhein-Neckar-Kreis:
Andreas Scherrer | Muthstraße 4 | 74889 Sinsheim
E-Mail: Andreas.Scherrer-LEV@Rhein-Neckar-Kreis.de
Tel. 06221 522-5394

Verbandssatzung des  
Abwasserzweckverbands Meckesheimer Cent 
Aufgrund von § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg 
(GemO) vom 24. Juli 2000 in der derzeit gültigen Fassung und der 
§§ 5 ff des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (GKZ) 
vom 16. September 1974 in der derzeit gültigen Fassung sowie in 
Verbindung mit § 8 Nr. 1 der Verbandssatzung vom 11.12.1997 hat 
die Verbands-versammlung am 30.11.2023 folgende Neufassung 
der Verbandssatzung des Abwasserzweckverbands Meckesheimer 
Cent beschlossen:

I. Allgemeine Bestimmungen

§ 1
Mitglieder, Name und Sitz des Verbandes

(1) Die Gemeinden Epfenbach
 Eschelbronn
 Lobbach
 Meckesheim
 Neidenstein
 Schönbrunn für den OT Haag
 Spechbach
 Zuzenhausen

 und die Große Kreisstadt Sinsheim für 
 den Stadtteil Hoffenheim,
im folgenden Verbandsmitglieder genannt, bilden einen Zweckver-
band im Sinne des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit des 
Landes Baden-Württemberg (GKZ).

(2) Der Zweckverband trägt den Namen
Abwasserzweckverband „Meckesheimer Cent“

(3) Der Zweckverband hat seinen Sitz in Meckesheim, 
      Rhein-Neckar-Kreis.

§ 2
Aufgaben des Verbandes

(1) Der Zweckverband hat die Aufgabe, die im Verbandsgebiet an-
fallenden häuslichen, gewerblichen und industriellen Abwässer 
und Niederschlagswässer zu sammeln und vor ihrer Einleitung 
in den Vorfluter in einer Kläranlage zu reinigen sowie die an-
fallenden Schlamm- und Abfallstoffe ordnungsgemäß zu be-
handeln und entsprechend den abfallrechtlichen Bestimmun-
gen zu verwerten, zu vermindern oder/und zu beseitigen. 

(2) Die Unterhaltung der Verbandsanlagen, die gleichzeitig auch 
Funktionen der Ortskanalisation erfüllen, obliegt ebenfalls dem 
Zweckverband.

(3) Der Zweckverband erfüllt die Aufgaben der Verbandsmitglieder 
in Bezug auf das Indirekteinleiterkataster.

(4) Dem Zweckverband obliegt die Abgabenhoheit über die Gebüh-
ren für die Beseitigung von Abwasser aus Kleinkläranlagen, ge-
schlossenen Gruben und Sickeranlagen für die Gemeinden Ep-
fenbach, Eschelbronn, Lobbach, Meckesheim, Neidenstein, 
Spechbach und Zuzenhausen, sofern es zu der Kläranlage ge-
bracht wurde. Die Höhe der Gebühren richtet sich nach der je-
weils gültigen Gebührensatzung des Abwasserzweckverbandes.

(5) Der Abwasserzweckverband ist nach wirtschaftlichen Gesichts-
punkten zu führen. Ein Gewinn wird nicht angestrebt.

§ 3
Verbandsanlagen

(1) Der Zweckverband plant, erstellt, betreibt, unterhält und erneu-
ert die zur Erfüllung der Verbandsaufgaben notwendigen An-
lagen und Einrichtungen. Hierzu gehören auch die Regenüber-
laufbecken (RÜB). Die zu schaffenden Anlagen werden Eigen-
tum des Zweckverbandes.
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Eschelbronn Lobbach-Wa. Lobbach-Lo. Mauer Meckesheim Mönchzell Spechbach

Bürgermeisteramt
Fax

95 09-0
95 09-50

9 27 91-0
9 27 91-25

9 27 91-90
9 27 91-95

92 20-0
92 20-99

92 00-0
92 00-15

13 44 95 00-0
95 00-60

FEUERWEHR
Gerätehaus
Kommandant
Handy

 
95 09-19
4 09 16

 
4 06 53

 
43 33 70 65

0176/32574137   

 
8949

 
9921460

 
4 12 91

01 73/1 81 47 52

Wassermeister
nach Dienstschluss

01 72/6 23 47 41
0 62 26/4 00 57

07 21/49 97 03 08 0 62 23/9 25 56-0 92 00-83
01 74/3 31 90 85

95 00-12

Schule 4 24 56 4 01 84 - 99 17 68 92 00-70 92 00-90 4 00 35

Bauhof 0 62 26/
42 95 87

9 27 91-31
01 72/6 23 15 12

73 98
01 74/9 79 40 82

92 00-80
92 00-81

01 73-5 10 37 29

Forst 01 62/2 64 6699 01 62/2 64 6696 0162/264 6699 0162/264 6699 01 76/10 40 89 15

Halle Kultur- und
Sportzentrum

4 12 45

Wimmers-
bachhalle
97 12 10

Maienbach-
halle

4 06 66

Turnhalle/
Hallenbad

31 77

Auwiesen-
halle
26 75

Lobbachhalle
10 55

Turn- und
Festhalle
97 00 18

Wichtige Telefonnummern Vorwahl: 0 62 26 (Meckesheim)

Der Apotheken-Notdienstfinder 22 8 33*
von jedem Handy ohne Vorwahl · max. 69 ct/Min/SMS

Der Apotheken-Notdienstfinder 0800 00 22 8 33 Kostenlos aus dem Festnetz

www.aponet.de

Der Bereitschaftsdienst beginnt um 8.30 Uhr des angegebenen 
Tages und endet um 8.30 Uhr des darauffolgenden Tages. 

Verbandsbaubüro des GVV Elsenztal 0 62 26/92 00-51
(u. a. für Schnurgerüstabnahmen) 

Kläranlage Meckesheimer Cent 99 11 88 
Kläranlage Im Hollmuth  0 62 23/97 21 25

AVR Kommunal AöR Abfalltelefon 0 72 61/9 31-0

AVR GewerbeService GmbH – 
Entsorgungslösungen für gewerbliche Abfälle: 06221/878-400

Ruftaxi-Verkehr Meckesheim/Lobbach 
Taxi Elsenztal  06226/8862

Sozialstation Elsenztal 20 99
Ambulanter Hospizdienst Elsenztal e.V. 0151 - 72448866
Pilzberatung, Peter Reiter 51 15

Sozialpsychiatrischer Dienst,  

SPHV Service gGmbH 06222 77394 1220

Bereitschaft der Apotheken:

Freitag, 19.1. Christoph-Apotheke, Hauptstraße 47 
 Bammental, Tel. 0 62  23/9 51 70

Samstag, 20.1. Weinberg-Apotheke, Sinsheimer Straße 5 
 Mauer, Tel. 0 62 26/9 93 93 40

Sonntag, 21.1. Römer-Apotheke, Bammentaler Str. 13 
 Wiesenbach, Tel. 0 62 23/97 00 74

Montag, 22.1. Paracelsus-Apotheke, Wiesenbacher Str. 37 
 Neckargemünd, Tel. 0 62 23/33 00

Dienstag, 23.1. St.-Martin-Apotheke, Friedrichstraße 1 
 Meckesheim, Tel. 0 62 26/9 21 20

Mittwoch, 24.1. Thomas-Apotheke, Hauptstraße 97 
 Bammental, Tel. 0 62 23/57 57

Donnerstag, 25.1. Hackenberg-Apotheke, Hauptstraße 108/2 
 Waldwimmersbach, Tel. 0 62 26/43 91

Polizei-Notruf 1 10

Polizeirevier Neckargemünd 0 62 23/9 25 40

Polizeiposten Meckesheim 13 36

Polizeiposten Waibstadt 0 72 63/58 07

Notruf (Feueralarm, Unfälle aller Art, Notarzt) 1 12

DRK-Krankentransporte  0 62 26/1 92 22

Behördenrufnummer 1 15

Malteser Rhein-Neckar 0 62 22/9 22 50

Kostenfreie Störunghotline des 
Gasversorgers (MVV) 0800 / 290 1000

Süwag Energie AG, Bammental  0 62 23/963 300
 im Störfall 0800/7962787

Wenn Sie nachts, am Wochenende oder an Feiertagen einen Arzt brauchen und 
nicht bis zur nächsten Sprechstunde warten können, ist der ärztliche Bereit-
schaftsdienst für Sie da. Wenn Sie die Rufnummer 116 117 wählen, hören Sie in 
der Regel eine Bandansage, die Ihnen die Adresse der nächstgelegenen Notfall-
praxis und die Öffnungszeiten nennt. Falls Sie aus medizinischen Gründen einen 
Hausbesuch benötigen, bleiben Sie in der Leitung. Sie werden sodann an die 
zuständige Rettungsleitstelle weitergeleitet, welche die Hausbesuche koordiniert. 
Der ärztliche Bereitschaftsdienst ist nicht zu verwechseln mit dem Rettungs-
dienst, der in lebensbedrohlichen Fällen Hilfe leistet. Bei Nötfällen alarmieren Sie 
bitte sofort den Rettungsdienst unter der Notrufnummer 112.
Den zahnärztlichen Notdienst finden Sie unter Tel. 0761 120 120 00.

Notrufnummer des ärztl. Bereitschaftdienstes Rufnummer 116117 (kostenlos)
Allg. Notfallpraxis Heidelberg (Im Neuenheimer Feld 410, 69120 Heidelberg):
Öffnungszeiten: Mo/Di/Do/Fr 19.00 Uhr – 22.00 Uhr; Mi 16.00 Uhr – 22.00 
Uhr, Sa/So/Feiertag 10.00 Uhr - 20.00 Uhr
Notfallpraxis in der GRN-Klinik Sinsheim:
Öffnungszeiten: Mo/Di/Do 19.00 Uhr – 21.00 Uhr; Mi, Fr 16.00 Uhr –  
21.00 Uhr; Sa/So/Feiertage 10.00 Uhr – 18.00 Uhr
Patienten können ohne Voranmeldung zu den Öffnungszeiten in die
nächstliegende Notfallpraxis kommen.

Ärztliche Bereitschaftsdienste
Notfallpraxis in der GRN-Klinik Eberbach:
Öffnungszeiten: Sa 8.00 Uhr - 8.00 Uhr; So, Feiertag 8.00 Uhr -  
Folgetag 7.00 Uhr
Notfallpraxis in der GRN-Klinik Schwetzingen:
Öffnungszeiten: Mo/Di/Do/Fr 19.00 Uhr – 22.00 Uhr; Mi 16.00 Uhr –
22.00 Uhr, Sa/So/Feiertag 8.00 Uhr - 22.00 Uhr

Kinderärztlicher Notdienst, Kinderärztliche Notfallpraxis im Zentrum für 
Jugendmedizin, Universitätsklinikum Heidelberg, Im Neuenheimer Feld 430, 
69120 Heidelberg
Öffnungszeiten: Mo, Di, Do: 19.00 - 22.00 Uhr;
Mi, Fr: 16.00 - 22.00 Uhr; Sa, So, Feiertag: 9.00 - 22.00 Uhr
Patienten können ohne Voranmeldung zu den Öffnungszeiten in die Notfall-
praxis kommen

Allg. Notfallpraxis Mosbach (Neckar-Odenwald-Kliniken):
Öffnungszeiten: Mo/Di/Do/Fr 19.00 - 22.00 Uhr; Mi 13.00 - 22.00 Uhr 
Sa/So/Feiertag: 10.00 - 20.00 Uhr

Telefonseelsorge: 24 Stunden an 365 Tagen im Jahr für alle
Per Telefon 0800 / 111 0 111 , 0800 / 111 0 222 oder 116 123
per Mail und Chat unter online.telefonseelsorge.de
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(2) Die Erstellung, die Unterhaltung und der Betrieb der Ortska-
nalisation sowie der Zuleitung zu den Sammelkanälen des 
Zweckverbandes obliegen dem jeweiligen Verbandsmitglied.  
Ortskanäle, die ganz oder teilweise der Verbandsaufgabe 
dienen, gehen in das Eigentum des Zweckverbandes über. 
Soweit sie ausreichen, gelten sie als auszugleichende 
Vorausleistungen des betreffenden Verbandsmitgliedes.

(3) Jeder Anschluss an die Verbandsanlagen bedarf der vorheri-
gen Zustimmung des Zweckverbandes. Die Zustimmung ist 
von den Verbandsmitgliedern schriftlich zu beantragen. 
Die Verbandsmitglieder haben bei der Antragstellung auf eine 
notwendig werdende Vorbehandlung gewerblicher oder 
industrieller Abwässer hinzuweisen. 
Die Zustimmung des Zweckverbandes kann nicht versagt 
werden, wenn der Anschluss nach den anerkannten Regeln der 
Technik und wasserwirtschaftlich einwandfrei hergestellt wird. 

(4) Die Abwässer innerhalb der Verbandsanlagen sind Eigentum 
des Zweckverbandes.

§ 4
Einleitungsbeschränkungen

(1) Gewerbliche oder industrielle Abwässer müssen vorbehandelt 
werden, wenn der Bestand oder die Funktionsfähigkeit der Ver-
bandsanlagen gefährdet ist. Das gleiche gilt, wenn durch die 
Beschaffenheit des einzuleitenden Abwassers erhöhte Be-
triebskosten zu erwarten sind, es sei denn, das Verbandsmit-
glied verpflichtet sich, diese zu tragen. Die Verbandsmitglieder 
haben bei der Antragstellung auf eine etwa notwendig werden-
de Vorbehandlung gewerblicher oder industrieller Abwässer 
hinzuweisen.

(2) Von der Einleitung in die Verbandsanlagen sind sämtliche Stof-
fe ausgeschlossen, die die Reinigungswirkung der Kläranlage, 
den Betrieb der Schlammbehandlungsanlage beeinträchtigen, 
die öffentlichen Abwasseranlagen angreifen, ihre Funktionsfä-
higkeit oder Unterhaltung behindern, erschweren oder gefähr-
den können, oder die den in öffentlichen Abwasseranlagen 
arbeitenden Personen oder dem Vorfluter schaden können. 
Dies gilt auch für Flüssigkeiten, Gase und Dämpfe.

(3) Insbesondere sind ausgeschlossen:
1. Stoffe – auch im zerkleinerten Zustand – , die zu Ablagerun-

gen oder Verstopfungen in den öffentlichen Abwasseran-
lagen führen können (z.B. Kehricht, Schutt, Asche, Zellstof-
fe, Mist, Schlamm, Sand, Glas, Kunststoffe, Textilien, 
Küchenabfälle, Schlachtabfälle, Haut- und Lederabfälle, 
Tierkörper, Panseninhalt, Schlempe, Trub, Trester und 
hefehaltige Rückstände); 

2. feuergefährliche, explosive, giftige, fett- und ölhaltige Stoffe 
(z.B. Benzin, Heizöl, Karbid, Phenole, Öle und Fette, Öl-/
Wasseremulsionen, Säuren, Laugen, Salze, Reste von 
Pflanzenschutzmitteln oder vergleichbaren Chemikalien, 
Blut, mit Krankheitskeimen behaftete oder radioaktive 
Stoffe);

3. Jauche, Gülle, Abgänge aus Tierhaltungen, Silosickersaft 
und Molke;

4. faulendes und sonst übelriechendes Abwasser (z.B. 
milchsaure Konzentrate, Krautwasser);

5. Abwasser, das schädliche oder belästigende Gase oder 
Dämpfe verbreiten kann;

6. Abwässer, die wärmer sind als 35° C;
7. Abwässer mit einem pH-Wert von in der Regel über 8,5 

(alkalisch) oder unter 6,5 (sauer), wobei kurzzeitige 
Spitzenwerte von 6,0 nicht unter- und von 9,0 nicht 
überschritten werden dürfen. (Durch den pH-Wert wird die 
neutrale, saure oder alkalische Reaktion des Abwassers 
gekennzeichnet. Neutrales Abwasser hat den pH-Wert 7,0, 
Saures einen unter 7,0, Alkalisches einen solchen über 
7,0); 

8. Abwässer, die den gemeindlichen Satzungen nicht 
entsprechen oder die am Ablauf von Abwasservorbehand-
lungsanlagen die festgesetzten Richtwerte überschreiten;

9. Abwasser, das einem wasserrechtlichen Bescheid nicht 
entspricht;

10. Gewerbe- und Industrieabwasser in größerer Menge 
oder mit höherer Belastung als beim Zulassungsverfahren 
jeweils angegeben;

11. Grund- und Quellwasser in Mischwasser- und Schmutz-
wasserkanäle. 

(4) Unbeschadet des Abs. 3 ist Abwasser zugelassen, dessen Inhalts-
stoffe oder Eigenschaften die allgemeinen Richtwerte für die wich-

tigsten Beschaffenheitskriterien der Anlage I des Arbeitsblattes A 
115 der Abwassertechnischen Vereinigung – ATV – (Vertrieb: Ge-
sellschaft zur Förderung der Abwassertechnik e.V. – GFA - , Theo-
dor-Heuss-Allee 17, 53773 Hennef oder Postfach 1165, 53758 
Hennef) in der jeweils gültigen Fassung nicht überschreitet.

(5) Der Zweckverband kann im Einzelfall über die nach Abs. 3 und 
4 einzuhaltenden Anforderungen hinausgehende Anforderun-
gen stellen, wenn dies für den Betrieb der öffentlichen Abwas-
seranlagen erforderlich ist.

(6) Der Zweckverband kann im Einzelfall Ausnahmen von den Be-
stimmungen nach Abs. 2 und 3 zulassen, wenn öffentliche Be-
lange nicht entgegenstehen, die Versagung der Ausnahme im 
Einzelfall eine unbillige Härte bedeuten würde und der Antrag-
steller evtl. entstehende Mehrkosten übernimmt. Ausnahmen 
sind in jedem Fall jedoch nur zulässig, wenn neben der wasser-
rechtlichen Genehmigung auch die schriftliche Zustimmung 
des Abwasserverbandes vorliegt.

(7) Die Einleitung von Abwasser ist von dem Verbandsmitglied auf 
Verlangen des Zweckverbandes von einer Vorbehandlung oder 
Speicherung abhängig zu machen, wenn seine Beschaffenheit 
oder Menge dies erfordern. Die Änderung der Beschaffenheit, 
der Menge und des zeitlichen Anfalls der Abwässer ist dem 
Zweckverband unverzüglich anzuzeigen. Die Vorschriften und 
Anordnungen der Wasserbehörden bleiben unberührt.

(8) Die Einleitung von Grundwasser und zeitweilig in größeren 
Mengen abfließenden Wassers, wie Kühl- und Kondensations-
wasser oder Wasser aus Hallen- und Freibädern, bedarf der 
besonderen Genehmigung des Zweckverbandes.

(9) Gelangen gefährliche oder schädliche Stoffe in die öffentlichen 
Entwässerungsanlagen der Verbandsmitglieder oder des Zweck-
verbandes oder ist dies zu befürchten, so hat das Verbandsmit-
glied den Zweckverband unverzüglich zu benachrichtigen.

§ 5
Mitwirkung der Verbandsmitglieder

(1) Die Verbandsmitglieder sind für die satzungsmäßige Benut-
zung der Verbandsanlagen auf dem Gebiet ihrer Gemarkungen 
verantwortlich. Die Verbandsmitglieder haften für alle Schäden, 
die durch satzungswidrige Benutzung oder satzungswidriges 
Handeln entstehen.

(2) Die Verbandsmitglieder haben in ihrem Gemeindegebiet 
sicherzustellen, dass 
1. bebaute Grundstücke, die an die öffentliche Entwässe-
rungsanlage angeschlossen werden, nach den dafür 
geltenden baurechtlichen Vorschriften mit Spülaborten zu 
versehen sind. 
2. die sofortige Außerbetriebsetzung von Kleinkläranlagen 
verlangt werden kann, wenn dies zur Beseitigung von 
Missständen geboten ist.

(3) Führen Betriebsstörungen oder Ausbesserungsarbeiten zur 
vorübergehenden Außerbetriebsetzung der Verbandsanlagen 
oder treten Hemmungen im Abwasserablauf infolge von Natur-
ereignissen (wie z.B. Hochwasser, Wolkenbrüche oder Schnee-
schmelze), Mängel oder Schäden auf, so erwächst daraus kein 
Anspruch auf Ermäßigung von Umlagen oder auf Schadener-
satz. Dies gilt nicht bei vorsätzlichem oder grob fahrlässigem 
Verschulden des Klärwerkpersonals.

(4) Der Zweckverband schließt jegliche Haftung für Schäden durch 
direkte Einleitung von Abwässern in die Verbandsanlagen aus. 
In diesen Fällen gelten die Satzungen der Verbandsmitglieder.

(5) Satzungsänderungen oder Neufassungen von Satzungen der 
Verbandsmitglieder, die ein Anschluss- oder Benutzungsrecht 
an die Verbandsanlagen berühren, sind vor der Beschlussfas-
sung dem Zweckverband anzuzeigen.

§ 6 
Abgrenzung der Befugnisse

(1) Die Verbandsmitglieder verzichten auf eigene Betätigung auf 
dem Gebiet der gemeindlichen Abwasserbeseitigung und de-
ren Klärung, soweit diese Tätigkeiten mit den Aufgaben des 
Zweckverbandes in Wettbewerb treten würden und verpflichten 
sich, ihre Abwässer durch die gemeinsamen Anlagen zu leiten.

(2) Sie übergeben dem Verband rechtzeitig die zur Ermittlung der 
Abwassermengen und Einwohnergleichwerte (EGW) erforder-
lichen statistischen Unterlagen.

(3) Die Verbandsmitglieder gestatten dem Zweckverband für die 
Durchführung seiner satzungsmäßigen Aufgaben die unent-
geltliche Benutzung ihrer einschlägigen Akten, ihrer Archive 
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und ihres Kartenmaterials. Soweit erforderlich, sind sie zum 
Abschluss von Gestattungsverträgen oder Wegenutzungsver-
trägen und dergleichen verpflichtet.

(4) Der Zweckverband kann in verwaltungsmäßiger und techni-
scher Hinsicht Aufgaben im Rahmen der den Verbandsmitglie-
dern verbleibenden Abwasserbeseitigungspflicht übernehmen, 
soweit deren Wahrnehmung ihm von den Verbandsmitgliedern 
mit Zustimmung der Verbandsversammlung übertragen wird. 

II.
Verfassung, Vertretung und Verwaltung  

des Zweckverbandes
§ 7 Organe

(1) Organe des Zweckverbandes sind:
1. Die Verbandsversammlung (§§ 8 und 9)
2. Der Verbandsvorsitzende (§ 10)

(2) Soweit sich aus dem Gesetz über kommunale Zusammenarbeit 
(GKZ) und aus dieser Satzung nichts anderes ergibt, sind auf die 
Vertretung und die Verwaltung des Zweckverbandes die Bestim-
mungen der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in 
der jeweils gültigen Fassung sinngemäß anzuwenden.

§ 8
Zusammensetzung der Verbandsversammlung

(1) Die Verbandsversammlung besteht aus den (Ober-) Bürger-
meistern der Verbandsmitglieder sowie aus weiteren Vertretern 
der Verbandsmitglieder nach der Anzahl der Stimmen, die je-
dem Mitglied zukommen.

(2) Jedes Verbandsmitglied hat mindestens eine Stimme.
(3) Verbandsmitglieder mit einer prozentualen Beteiligung an der 

ehemaligen Baukostenumlage nach § 15 Abs. 3 
1. von mehr als 5 % der Gesamtsumme erhalten eine 

weitere Stimme;
2. von mehr als 10 % der Gesamtsumme erhalten zwei 

weitere Stimmen;
3. von mehr als 15 % der Gesamtsumme erhalten drei 

weitere Stimmen;
4. von mehr als 20 % der Gesamtsumme erhalten vier 

weitere Stimmen;
5. von mehr als 25 % der Gesamtsumme erhalten fünf 

weitere Stimmen.
(4) Der (Ober-) Bürgermeister eines Verbandsmitgliedes wird bei 

Verhinderung durch seinen allgemeinen Stellvertreter oder ei-
nen Bevollmächtigten vertreten. 

(5) Für jeden weiteren Vertreter der Verbandsmitglieder nach Abs. 
1 in der Verbandsversammlung ist ein Stellvertreter zu wählen.

§ 9
Zuständigkeit der Verbandsversammlung

(1) Die Verbandsversammlung ist das Hauptorgan des Zweckver-
bandes. Sie ist für alle Angelegenheiten des Verbandes zustän-
dig, für die nicht die Zuständigkeit des Verbandsvorsitzenden 
gegeben ist, insbesondere für:

1. Den Erlass von Satzungen;
2. Die Beschlussfassung über die Aufnahme weiterer Verbands-

mitglieder (§ 18), das Ausscheiden von Verbandsmitgliedern (§ 
19) und über die Auflösung des Zweckverbandes (§ 17);

3. Die Wahl des Verbandsvorsitzenden und seiner Stellvertreter;
4. Den Erlass der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan sowie die 

Festsetzung der zu erhebenden Umlagen, des Gesamtbetra-
ges der Kredite und des Höchstbetrages der Kassenkredite;

5. Die Feststellung des Jahresabschlusses;
6. Die Vergabe von Investitionen für Maßnahmen mit einem Kos-

tenanschlag von über 250.000 € im Einzelfall oder für die Sach-
gemeinschaft;

7. Die Übernahme von Bürgschaften;
8. Den Erwerb und die Veräußerung von Grundstücken mit einem 

Verkehrswert von über 50.000 €; 
9. Die Ernennung, Einstellung und Entlassung und sonstige per-

sonalrechtliche Entscheidungen von Beamten des gehobenen 
Dienstes und von Beschäftigten der Entgeltgruppe ab 9a TVöD 
im Rahmen des geltenden Stellenplans;

10. Die Ernennung, Einstellung und Entlassung und sonstige per-
sonalrechtliche Entscheidungen des Geschäftsführers;

11. Alle sonstigen Angelegenheiten, die für den Zweckverband von 
erheblicher wirtschaftlicher Bedeutung sind.

(2) Bei Kostenüberschreitungen von über 20% der Vergabesumme 
bei von der Verbandsversammlung vergebenen Leistungen, ist 
diese zu informieren

§ 10 Geschäftsgang der Verbandsversammlung
(1) Auf die Verbandsversammlung finden die Bestimmungen der 

Gemeindeordnung über den Geschäftsgang des Gemeinde-
rats entsprechende Anwendung, soweit sich aus dem Gesetz 
über kommunale Zusammenarbeit und dieser Verbandssat-
zung nichts anderes ergibt.

(2) Die Verbandsversammlung wird vom Vorsitzenden durch 
schriftliche Einladung eines jeden Vertreters der Verbandsmit-
glieder unter Angabe der Tagesordnung einberufen. Die Ein-
ladung hat in der Regel mindestens vier Wochen vor dem Ter-
min zu erfolgen.

(3) Die Verbandsversammlung ist einzuberufen, so oft es die Ver-
bandsgeschäfte erfordern, mindestens jedoch einmal im Jahr. 
Darüber hinaus muss die Verbandsversammlung einberufen 
werden, wenn Verbandsmitglieder, die zusammen über mehr 
als ein Viertel der Gesamtstimmen verfügen, dies unter Angabe 
des Verhandlungsgegenstandes, der zum Aufgabenbereich 
des Zweckverbandes gehören muss, beim Verbandsvorsitzen-
den beantragen.

(4) Die Verbandsversammlung ist beschlussfähig, wenn mehr als 
die Hälfte der satzungsmäßigen Gesamtstimmenzahl vertreten 
ist und die Sitzung ordnungsgemäß geleitet wird. Die Beschlüs-
se werden mit Stimmenmehrheit gefasst. Bei Stimmengleich-
heit gilt der Antrag als abgelehnt 

(5) Die Stimmen jedes Verbandsmitglieds können nur einheitlich 
abgegeben werden. Der (Ober-)Bürgermeister, dessen Stell-
vertreter oder dem Bevollmächtigten gibt das Votum für seine 
Kommune ab. Sofern ein Verbandsmitglied an seine Vertreter 
keine Weisungen über die Stimmabgabe erteilt hat, befinden 
die Vertreter durch Mehrheitsbeschluss über die Stimmabgabe 
der Stimmen ihrer Kommune

(6) Die Niederschrift über die Verhandlungen der Verbandsver-
sammlung ist vom Vorsitzenden und dem Schriftführer zu un-
terzeichnen. Sie ist den Verbandsmitgliedern spätestens mit 
der Einladung zur nächsten Sitzung schriftlich zur Kenntnis zu 
bringen.

(7) Einwendungen gegen die Niederschrift können von jedem Ver-
bandsmitglied bis zur darauffolgenden Verbandsversammlung 
erhoben werden. Über die Einwendungen entscheidet diese 
Verbandsversammlung.

(8) Erfüllt der Zweckverband eine Aufgabe nur für einzelne Ver-
bandsmitglieder, so können diese gegen Beschlüsse der Ver-
bandsversammlung, die für sie von besonderer Wichtigkeit 
oder erheblicher wirtschaftlicher Bedeutung sind, binnen zwei 
Wochen nach der Beschlussfassung Einspruch einlegen. Der 
Einspruch hat aufschiebende Wirkung. Auf den Einspruch hat 
die Verbandsversammlung erneut zu beschließen. Der Ein-
spruch ist zurückgewiesen, wenn der neue Beschluss mit einer 
Mehrheit von mindestens zwei Dritteln der Stimmen der ver-
tretenen Verbandsmitglieder gefasst wird. 

§ 11
Verbandsvorsitzender

(1) Der Vorsitzende sowie ein erster und zweiter Stellvertreter wer-
den auf die Dauer von fünf Jahren von der Verbandsversamm-
lung aus ihrer Mitte gewählt. Scheidet ein Gewählter aus der 
Verbandsversammlung vorzeitig aus, so endet auch sein Amt 
als Vorsitzender bzw. als Stellvertreter. Die Verbandsversamm-
lung hat in diesem Falle für die restliche Amtszeit einen neuen 
Verbandsvorsitzenden bzw. Stellvertreter zu wählen.

(2) Neuwahlen sind vor Ablauf der Amtszeit oder bei vorzeitigem 
Ausscheiden innerhalb von drei Monaten durchzuführen.

(3) Der Verbandsvorsitzende führt den Vorsitz in der Verbandsver-
sammlung. Er leitet die Verbandsverwaltung. Er vertritt den 
Zweckverband und vollzieht die Beschlüsse der Verbandsver-
sammlung.

(4) Soweit das Gesetz über kommunale Zusammenarbeit und die-
se Verbandssatzung keine Bestimmungen über den Verbands-
vorsitzenden enthalten, finden auf diesen die Vorschriften der 
Gemeindeordnung über den Bürgermeister entsprechende 
Anwendung.

(5) Der Verbandsvorsitzende erledigt in eigener Zuständigkeit die 
Geschäfte der laufenden Verwaltung und die ihm sonst durch 
Gesetz oder Verbandsversammlung übertragenen Aufgaben.
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(6) Dem Verbandsvorsitzenden werden folgende Aufgaben zur 
Erledigung dauernd übertragen, soweit sie ihm nicht bereits 
nach Abs. 5 zukommen:
1. Die Ausübung der Bewirtschaftungsbefugnis bis zu einem 

Betrag von 250.000 € im Einzelfall im Rahmen des Haus-
haltsplanes;

2. Der Erwerb bzw. die Veräußerung von Grundstücken bis 
zu einem Verkehrswert von 50.000 € vorzunehmen;

3. Die Bewilligung über- und außerplanmäßigen Ausgaben des 
Ergebnis- und Finanzhaushaltes bis zu 10.000 € im Einzelfall;

4. Die Neuregelung der Konditionen bei Ablauf von Zinsbin-
dungsfristen. Hierbei können auch Umschuldungen vor-
genommen werden;

5. Die Aufnahme von Krediten im Rahmen der Haushalts-
satzung;

6. Die Ernennung, Einstellung und Entlassung und sonstige 
personalrechtliche Entscheidungen von Beamten des ein-
fachen und des mittleren Dienstes und von Beschäftigten 
der Entgeltgruppe 1 – 8 TVöD, Aushilfen, Beamtenanwär-
tern, Auszubildenden, Praktikanten, geringfügig Beschäf-
tigten und anderen in Ausbildung stehenden Personen im 
Rahmen des geltenden Stellenplans.

§ 12
Geschäftsführung und Verwaltung

(1) Der Zweckverband stellt die zur Erfüllung der Verbandsaufga-
ben erforderlichen Bediensteten ein.

(2) Geschäftsführung:
1.  Der Verbandsvorsitzende ist ermächtigt, seine Befugnisse
 ganz oder zum Teil auf einen Geschäftsführer zu 
 übertragen, insbesondere: 

a) den Vollzug von Beschlüssen der Verbandsversamm-
lung sowie die Erledigung von Entscheidungen des 
Verbandsvorsitzenden;

b) die Erledigung von Geschäften der laufenden Verwal-
tung und der Betriebsführung;

c) die Vertretung des Zweckverbandes in Geschäften der 
laufenden Verwaltung.

(3) Der Geschäftsführer ist gegenüber dem Verbandsvorsitzenden 
weisungsgebunden.

(4) Der Geschäftsführer hat den Verbandsvorsitzenden über alle 
wichtigen Angelegenheiten des Verbandes rechtzeitig und lau-
fend zu unterrichten.

(5) Die Aufgaben der laufenden Verwaltung, welche nicht durch 
das eigene Personal des Verbands erledigt werden, werden 
gegen Entgelt, welches auf Basis der VwV-Kostenfestlegung in 
ihrer jeweils gültigen Fassung berechnet wird, durch die Ver-
waltung der Gemeinde Meckesheim übernommen.

(6) Die Aufgaben des Klärpersonals werden in einer Dienstanwei-
sung geregelt.

§ 13
Entschädigung der Verbandsorgane

(1) Die Mitglieder der Verbandsversammlung erhalten Ersatz ihrer 
Auslagen und des entgangenen Arbeitsverdienstes. Durch Sat-
zung können Durchschnittswerte festgesetzt werden

(2) Der Verbandsvorsitzende und seine Stellvertreter erhalten eine 
Aufwandsentschädigung, deren Höhe durch eine gesonderte 
Satzung festgesetzt wird. Mit dieser Aufwandsentschädigung 
sind auch die Reisekosten für Reisen innerhalb des Verbands-
gebietes abgegolten.

III.
Haushaltswirtschaft, Deckung des Aufwandes

§ 14
Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen

(1) Für das Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen des Zweck-
verbandes gelten die Bestimmungen des Gemeindewirt-
schaftsrechts. Ergänzend gelten die §§ 18 und 19 GKZ.

(2) Das Haushaltsjahr des Zweckverbandes ist das Kalenderjahr.

§ 15
Baukostenverteilung

(1) Die gesamten Kosten der Herstellung der Verbandsanlagen 
nach § 2 trägt der Zweckverband. Die Finanzierung des Zweck-
verbandes erfolgt durch eigene Kassenmittel, Zuweisungen 
und Zuschüsse.

(2) Zur Aufbringung der nicht durch eigene Kassenmittel, Zuwei-
sungen und Zuschüsse gedeckten Herstellungskosten werden 
Darlehen aufgenommen. Eine Baukosten- bzw. Investitionsum-
lage wird nicht erhoben.

(3) Die Baumaßnahmen, die bis zum 30.06.1994 fertiggestellt wur-
den, wurden über eine Baukostenumlage nach folgendem 
Schlüssel abgerechnet:

Epfenbach 9,440%

Eschelbronn 10,115%

Lobbach 8,753%

Meckesheim 24,326%

Neidenstein 7,164%

Schönbrunn 3,070%

Sinsheim 12,392%

Spechbach 5,544%

Zuzenhausen 19,196%

Insgesamt 100,00%

(4) Sollte es durch die besondere Beschaffenheit des Abwassers 
eines Verbandsmitgliedes (z.B. Industrieabwässer) notwendig 
sein, zusätzliche Einrichtungen zu erstellen, so fallen die hier-
durch entstehenden Kosten dem betreffenden Verbandsmit-
glied zur Last. Bei späterer Mitbenutzung dieser besonderen 
Einrichtungen durch andere Mitglieder ist ein Ausgleich durch-
zuführen.

(5) Erfüllen Verbandssammler gleichzeitig die Funktion der Orts-
kanalisation, sind von den jeweiligen Verbandsmitgliedern die 
Mehrkosten zu übernehmen.

§ 16
Jahresumlage

(1) Die jährlichen Aufwendungen des Zweckverbands zu denen 
sämtliche Betriebskosten einschließlich der Abschreibungen 
und Zinsen zählen, sowie sämtliche Auszahlungen des Zweck-
verbands zur Tilgung von Krediten gemäß § 3 Nr. 34 GemHVO 
werden, soweit nicht andere Erträge oder Einzahlungen zur 
Verfügung stehen, auf die Verbandsmitglieder umgelegt (Jah-
resumlage).

(2) Die Jahresumlage setzt sich zusammen aus der Abschrei-
bungsumlage, der Betriebskostenumlage, der Tilgungsumlage 
und der Zinsumlage.
1. Die Betriebskostenumlage umfasst die jährlichen Auf-

wendungen des Ergebnishaushalts abzüglich des Zins- 
und Abschreibungsaufwands und abzüglich anderer Er-
träge mit Ausnahme der Zinserträge und der Erträge aus 
Auflösung aus Investitionszuwendungen und -beiträgen.

2. Die Zinsumlage umfasst die Zinsen für Kredite sowie die 
Zinsen für Kassenkredite abzüglich der Zinserträge.

3. Die Abschreibungsumlage umfasst die um die Auflö-
sungsbeträge der Zuweisungen und Zuschüsse vermin-
derten Abschreibungen und dient vorrangig zur Deckung 
der Tilgung der Kredite.

4. Sofern die Abschreibungsumlage nicht zur Deckung der 
Tilgungen ausreicht, wird zusätzlich eine Tilgungsumla-
ge erhoben.

(3) Sollte die Abschreibungsumlage dauerhaft nicht in voller Höhe 
zur Tilgung von Krediten und der Finanzierung von Investitio-
nen benötigt werden, wird diese zur Rückführung von Eigen-
kapital verwendet. Hierdurch wird die Beteiligung der einzelnen 
Verbandsmitglieder am Abwasserzweckverband verringert.

(4) Die Betriebskostenumlage wird entsprechend der eingeleiteten 
Abwassermenge (Frischwasserverkauf inkl. Eigenwasserförde-
rung abzüglich der Absetzungen) des betreffenden Jahres um-
gelegt. Die Vorausleistungen werden aufgrund des Vorjahres-
ergebnisses erhoben.

(5) Für Kredite zur Finanzierung von Investitionen und für Ab-
schreibungen aus Investitionsmaßnahmen, die jeweils bis zum 
30.06.1995 begonnen wurden, wird die Zins-, Tilgungs-, und 
Abschreibungsumlage wie folgt festgesetzt:
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Epfenbach 9,488%

Eschelbronn 10,170%

Lobbach 8,797%

Meckesheim 24,084%

Neidenstein 7,203%

Schönbrunn 3,086%

Sinsheim 12,456%

Spechbach 5,572%

Zuzenhausen 19,144%

Insgesamt 100,00%

(6) Für Kredite zur Finanzierung von Investitionen und für Ab-
schreibungen aus Investitionsmaßnahmen, die jeweils ab dem 
01.07.1995 begonnen wurden, wird die Zins-, Tilgungs-, und 
Abschreibungsumlage wie folgt festgesetzt:

Epfenbach 10,290%

Eschelbronn 10,680%

Lobbach 10,475%

Meckesheim 23,965%

Neidenstein 7,545%

Schönbrunn 4,005%

Sinsheim 13,915%

Spechbach 7,000%

Zuzenhausen 12,125%

Insgesamt 100,00%

(7) Für Kredite zur Finanzierung von Investitionen und für Ab-
schreibungen aus Investitionsmaßnahmen, die jeweils ab dem 
01.01.2015 begonnen wurden, wird die Zins-, Tilgungs-, und 
Abschreibungsumlage wie folgt festgesetzt:

Epfenbach 9,510%

Eschelbronn 12,340%

Lobbach 10,420%

Meckesheim 23,300%

Neidenstein 8,000%

Schönbrunn 3,660%

Sinsheim 12,930%

Spechbach 8,340%

Zuzenhausen 11,500%

Insgesamt 100,00% 

(8) Für Kredite, zur Reduzierung der Basiskapitals im Jahr 2005 auf-
genommen wurden, wird die Zinsumlage wie folgt festgesetzt:

Epfenbach 9,440%

Eschelbronn 10,115%

Lobbach 8,753%

Meckesheim 24,326%

Neidenstein 7,164%

Schönbrunn 3,070%

Sinsheim 12,392%

Spechbach 5,544%

Zuzenhausen 19,196%

Insgesamt 100,00%

(9) Die Vorauszahlungen auf die Jahresumlage werden getrennt 
nach Abschreibungs-, Betriebskosten-, Zins- und Tilgungsum-
lage von der Verbandsversammlung bei der Aufstellung des 
Haushaltsplans festgesetzt. Die Vorausleistungen sind jeweils 
am 15.02., 15.05., 15.08. und am 15.11. des jeweiligen Wirt-
schaftsjahres fällig. Die endgültige Umlage richtet sich nach 

dem Jahresabschluss. Nachzahlungen werden innerhalb von 
vierzehn Tagen nach Feststellung des Jahresabschlusses 
nachgefordert; sie sind innerhalb von vierzehn Tagen an die 
Verbandskasse abzuführen. Rückzahlungen erfolgen innerhalb 
von vierzehn Tagen.

(10) Der Zweckverband erhebt für die rückständigen Beträge Säum-
niszuschläge nach den Bestimmungen der Abgabenordnung. 

(11) Der Verband teilt jährlich den Mitgliedern bis zum 30.06. des 
Folgejahres die für die Berechnung der kalkulatorischen Kos-
ten erforderlichen Bemessungsgrundlagen mit.

(12) Vom Zweckverband für einzelne Verbandsmitglieder erbrachte 
Sonderleistungen sind von diesem Mitglied gesondert zu ver-
güten. Über die zu erhebenden Vergütungssätze beschließt die 
Verbandsversammlung.

IV.
Sonstiges

§ 17
Auflösung des Zweckverbandes

(1) Der Zweckverband kann von der Verbandsversammlung nur 
mit Zustimmung von drei Vierteln der satzungsmäßigen Stim-
menzahl der Verbandsmitglieder aufgelöst werden.

(2) Im Falle der Auflösung gehen das Vermögen und die Verbind-
lichkeiten des Zweckverbandes auf die einzelnen Verbandsmit-
glieder im Verhältnis ihrer Beteiligung über.

§ 18
Aufnahme weiterer Verbandsmitglieder

Die Aufnahme weiterer Verbandsmitglieder in den Zweckverband 
kann von der Verbandsversammlung nur mit mindestens zwei Drit-
teln ihrer satzungsmäßigen Stimmenzahl beschlossen werden. 

§ 19
Ausscheiden einzelner Verbandsmitglieder

(1) Einzelne Verbandsmitglieder können auf schriftlichen Antrag 
nur mit Zustimmung aller übrigen Verbandsmitglieder unter 
den von der Verbandsversammlung festzulegenden Bedingun-
gen aus dem Zweckverband ausscheiden.

(2) Das ausscheidende Verbandsmitglied haftet für die bis zu sei-
nem Ausscheiden entstandenen Verbindlichkeiten des Zweck-
verbandes weiter.

(3) Die Verbandsversammlung kann beschließen, dem ausschei-
denden Verbandsmitglied eine Entschädigung zu gewähren; 
jedoch besteht kein Rechtsanspruch auf Beteiligung am Ver-
bandsvermögen. 

§ 20
Satzungsänderung

Änderungen dieser Satzung können von der Verbandsversamm-
lung nur mit einer Mehrheit von mindestens zwei Dritteln ihrer sat-
zungsgemäßen Stimmenzahl beschlossen werden.

§ 21
Entscheidung bei Streitigkeiten

Streitigkeiten zwischen dem Zweckverband und seinen Verbands-
mitgliedern sowie den Verbandsmitgliedern untereinander über 
Rechte und Verbindlichkeiten aus dem Verbandsverhältnis, insbe-
sondere über das Recht zur Benutzung der Verbands-einrichtungen 
und über die Pflicht der Tragung der Verbandslasten, werden vor 
den Verwaltungsgerichten im Parteienstreitverfahren ausgetragen. 
Zuvor soll ein Versuch zur gütigen Einigung im Benehmen mit der 
Rechtsaufsichtsbehörde erfolgen. 

§ 22
Bekanntmachungen des Zweckverbandes

Öffentliche Bekanntmachungen des Verbands erfolgen nach den 
Bekanntmachungssatzungen der Verbandsmitglieder.

§ 23
Inkrafttreten

Diese Verbandssatzung tritt am 01.01.2024 in Kraft. Gleichzeitig tre-
ten die Verbandssatzungen vom 11. Dezember 1997 und all ihre 
Änderungssatzungen außer Kraft.
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Hinweis über die Verletzung von Verfahrens- und/oder Formvor-
schriften nach § 4 Abs. 4 Gemeindeordnung
Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemein-
deordnung für Baden-Württemberg (GemO) beim Zustandekom-
men der Satzung kann nur innerhalb eines Jahres nach der Be-
kanntmachung unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Ver-
letzung begründen soll, schriftlich oder elektronisch gegenüber 
dem Abwasserzweckverband Meckesheimer Cent geltend gemacht 
werden. Meckesheim, den 30.11.2023

gez. Brandt, Verbandsvorsitzender

Abwassersatzung des  
Abwasserzweckverbands Meckesheimer Cent
Aufgrund von § 46 Abs. 4 und 5 des Wassergesetzes für Baden-
Württemberg (WG), §§ 2, 8 Abs. 2 und 13 des Kommunalabgaben-
gesetzes für Baden-Württemberg (KAG), § 4 der Gemeindeordnung 
für Baden-Württemberg (GemO), des § 4 des Gesetzes über die 
kommunale Zusammenarbeit (GKZ) sowie in Verbindung mit § 2 
Abs. 4 der Verbandssatzung vom 30.11.2023 hat die Verbandsver-
sammlung am 30.11.2023 folgende Abwassersatzung des Abwas-
serzweckverbands Meckesheimer Cent beschlossen:

I. 
Allgemeine Bestimmungen

§ 1
Aufgabenübertagung

Dem Abwasserweckverband Meckesheimer Cent, im folgenden 
Zweckverband genannt, obliegt die Abgabenhoheit über die Ge-
bühren für die Beseitigung von Abwasser aus Kleinkläranlagen, ge-
schlossenen Gruben und Sickeranlagen für die Gemeinden Epfen-
bach, Eschelbronn, Lobbach, Meckesheim, Neidenstein, Spech-
bach und Zuzenhausen, sofern es zu der Kläranlage gebracht 
wurde. Die Höhe der Gebühren richtet sich nach der jeweils gültigen 
Gebührensatzung des Abwasserzweckverbandes.

II.
Abwassergebühren

§ 2 
Erhebungsgrundsatz

Der Abwasserzweckverband erhebt für die Entgegennahme und 
Reinigung von Abwasser aus Kleinkläranlagen, geschlossenen Gru-
ben und Sickeranlagen Gebühren.

§ 3
Gebührenmaßstab

Die Abwassergebühr bemisst sich nach der Menge des angeliefer-
ten Abwassers.

§ 4
Gebührenschuldner

Gebührenschuldner ist derjenige, der das Abwasser anliefert.

§ 5 Höhe der Gebührenschuld
Die Abwassergebühr beträgt 46,09 € je m³.

§ 6 Entstehung der Gebührenschuld
Die Gebührenschuld entsteht mit der Anlieferung des Abwassers.

§ 7 Fälligkeit
Die Benutzungsgebühren sind innerhalb eines Monats nach Be-
kanntgabe des Gebührenbescheids zur Zahlung fällig.

III. 
Schlussbestimmungen

§ 8
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01.01.2024 in Kraft.

Hinweis über die Verletzung von Verfahrens- und/oder Formvor-
schriften nach § 4 Abs. 4 Gemeindeordnung
Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemein-
deordnung für Baden-Württemberg (GemO) beim Zustandekom-
men der Satzung kann nur innerhalb eines Jahres nach der Be-
kanntmachung unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Ver-
letzung begründen soll, schriftlich oder elektronisch gegenüber 
dem Abwasserzweckverband Meckesheimer Cent geltend gemacht 
werden.  Meckesheim, den 30.11.2023
 gez. Brandt, Verbandsvorsitzender

Feststellungsbeschluss für  
den Jahresabschluss 2022
Aufgrund von § 18 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit 
für Baden-Württemberg i. V. m. § 95b der Gemeindeordnung für 
Baden-Württemberg hat die Verbandsversammlung am 30.11.2023 
den Jahresabschluss 2022 mit folgenden Werten festgestellt:  

1. ERGEBNISRECHNUNG

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von  3.475.571,18 € 

1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen 
von  3.475.571,18 € 

1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) - € 

1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von  - € 

1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von   - € 

1.6 Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)  - € 

1.7 Gesamtergebnis 2019 (Summe aus 1.3 und 1.6)  - € 
  

2. FINANZRECHNUNG

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus 
laufender Verwaltungstätigkeit von  2.685.843,85 € 

2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus 
laufender Verwaltungstätigkeit von 1.945.126,19 € 

2.3 Zahlungsmittelüberschuss des 
Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1. und 2.2) 740.717,66 € 

2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen 
aus Investitionstätigkeit   85.526,94 € 

2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen 
aus Investitionstätigkeit  108.086,28 € 

2.6 Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit  - 22.559,34 €
(Saldo aus 2.4 und 2.5) 

2.7 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf 718.158,32 €
(Saldo aus 2.3 und 2.6) 

2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus 
Finanzierungstätigkeit   - € 

2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus 
Finanzierungstätigkeit  1.023.390,18 € 

2.10 Saldo aus Finanzierungstätigkeit  - 1.023.390,18 €
(Saldo aus 2.8 und 2.9) 

2.11 Änderung des Finanzierungsmittelbestands (Saldo des 
Finanzhaushalts aus 2.7 und 2.10)  - 305.231,86 € 

2.12. Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Ein- und 
Auszahlungen 260.269,06 € 

2.13 Anfangsbestand an Zahlungsmitteln 
zum 01.01.2021  44.962,80 € 

2.14 Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln 
(Saldo aus 2.11. und 2.12) - 44.962,80 € 

2.15 Enbestand an Zahlungsmitteln 2021 
(Saldo aus 2.13 und 2.14)  0,00 € 

  

3. BILANZ

3.1 Immaterielles Vermögen 9.689,96 € 
3.2 Sachvermögen  20.269.556,18 € 
3.3 Finanzvermögen  469.502,90 € 
3.4 Abgrenzungsvermögen  839,89 € 
3.5 Gesamtbetrag der Aktivseite  20.749.588,93 € 
3.6 Basiskapital 1.024.041,81 € 
3.7 Rücklagen  - € 
3.8 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses  - € 
3.9 Sonderposten  3.484.180,49 € 
3.10 Rückstellungen  - € 

3.11 Verbindlichkeiten  16.241.366,63 € 
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3.12 Passive Rechnungsabgrenzungsposten  - € 

3.13 Gesamtbetrag der Passivseite  20.749.588,93 € 
  
Der Jahresabschluss 2022 liegt von Montag, dem 22.01.2024 bis 
einschließlich Freitag, dem 02.02.2024 gemäß § 18 GKZ in Verbin-
dung mit § 95 b und § 105 GemO im Rathaus der Gemeinde Me-
ckesheim, Friedrichstr. 10, Rechnungsamt, während der üblichen 
Dienststunden zur Einsichtnahme aus.

Meckesheim, den 30.11.2023
gez. Brandt, Verbandsvorsitzender

  

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024
I. Aufgrund von § 18 des Gesetzes über kommunale Zusammen-
arbeit für Baden-Württemberg i. V. m. § 79 der Gemeindeordnung 
für Baden-Württemberg hat die Verbandsversammlung am 
30.11.2023 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 
beschlossen: 
 
§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt 
Der Haushaltsplan wird festgesetzt 

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von  3.846.680 € 

1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen 
von 3.846.680 € 

1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)   - € 

1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von  - € 

1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von - € 

1.6 Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)  - € 

1.7 Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)  - € 

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen 

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit von 3.570.680 € 

2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit von 2.308.200 € 

2.3 Zahlungsmittelüberschuss des 
Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1. und 2.2) 1.262.480 € 

2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus 
Investitionstätigkeit  - € 

2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus 
Investitionstätigkeit  1.300.000 € 

2.6 Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit  - 1.300.000 €
(Saldo aus 2.4 und 2.5) 

2.7 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf - 37.520 € 
(Saldo aus 2.3 und 2.6)

2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus 
Finanzierungstätigkeit 950.000 €

2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus 
Finanzierungstätigkeit 969.800 €

2.10 Saldo aus Finanzierungstätigkeit  - 19.800 €
(Saldo aus 2.8 und 2.9) 

2.11 Veränderung des Finanzierungsmittelbestands
(Saldo des Finanzhaushalts aus 2.7 und 2.10) - 57.320 €

 
§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investi-
tionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächti-
gung) wird festgesetzt auf   950.000 €
 

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Einge-
hen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszah-
lungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen be-
lasten (Verpflichtungsermächtigungen) wird festgesetzt auf   - €  

§ 4 Kassenkredite
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf   
1.000.000 € 
 

§ 5 Jahresumlagen
Die vorläufigen Jahresumlagen werden festgesetzt auf 
1. Betriebskostenumlage  2.010.380 € 
2. Zinsumlage  171.800 € 
3. Abschreibungsumlage  1.262.480 € 
4. Tilgungsumlage  - € 
  
II. Der Rhein-Neckar-Kreis/Landratsamt Heidelberg als Rechtsauf-
sichtsbehörde hat am 02. Januar 2024 die Gesetzmäßigkeit von 
Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Jahr 2024 gemäß §§ 
81 Abs. 2 und 121 Abs. 2 GemO in Verbindung mit § 18 des Geset-
zes über kommunale Zusammenarbeit (GKZ) bestätigt. Der Höchst-
betrag der Kassenkredite wurde gemäß § 89 Abs. 2 GemO in Ver-
bindung mit § 18 genehmigt.

III. Die öffentliche Bekanntmachung erfolgt aufgrund des § 81 Abs. 
4 GemO in Verbindung mit § 18 GKZ mit dem Hinweis, dass der 
Haushaltsplan 2024 in der Zeit von Montag, dem 22.01.2024 bis 
einschließlich Freitag, dem 02.02.2024 im Rathaus der Gemeinde 
Meckesheim, Friedrichstr. 10, 74909 Meckesheim, Rechnungsamt, 
während der üblichen Dienststunden zur Einsichtnahme ausliegt.  

Hinweis über die Verletzung von Verfahrens- und/oder Formvor-
schriften nach § 4 Abs. 4 Gemeindeordnung
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund 
der GemO beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 4 
Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich oder elektro-
nisch innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Sat-
zung gegenüber dem Abwasserzweckverband Meckesheimer Cent 
geltend gemacht worden ist. Der Sachverhalt, der die Verletzung 
begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vor-
schriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder 
die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind.  

Meckesheim, den 30.11.2023
gez. Brandt, Verbandsvorsitzender

Energieberatung 
ein Service Ihrer GVV- Gemeinden

Energiespar-Tipp: E-Auto im Winter – reicht der Strom?
Kuschelig warm im Stau stehen
Eine weitverbreitete Befürchtung: Im Winter mit dem E-Auto in einen 
Stau zu geraten und aufgrund begrenzter Batteriekapazität zu er-
frieren, weil der Strom nicht für die Heizung ausreicht. Wie begrün-
det ist diese Sorge? Wir können beruhigt sein: Die Wahrscheinlich-
keit zu erfrieren ist äußerst gering. Zu diesem Ergebnis kam der 
ADAC. Abhängig vom Fahrzeug ist es möglich, über 15 Stunden bei 
sehr winterlichen Bedingungen im Stau zu überleben – und das bei 
einer Innentemperatur von 22 °C mit aktiver Sitzheizung und ange-
schaltetem Standlicht. Wie beim Tankfüllstand eines Fahrzeugs mit 
Verbrennungsmotor ist der Batteriezustand des E-Autos dabei aus-
schlaggebend. 

Einige Tipps zum Energiesparen im (elektrischen) Fahrzeug 
während eines Staus:
• Türen und Fenster nicht länger als nötig öffnen
• Innenraum- und Sitzheizung etwas runterstellen und Jacke / 

Schal / Mütze anziehen
• Heizung auf Umluftbetrieb stellen
• Front-/Heckscheibenheizung, Scheibenwischer und Abblendlicht 

ausschalten
• Die Standbeleuchtung aus Sicherheitsgründen immer anlassen.

Sonnenenergie der dunklen Jahreszeit nutzen
In den Sommermonaten mit vielen Sonnenstunden lässt sich viel 
eigenerzeugter Strom einer Photovoltaik-Anlage zum Tanken eines 
E-Autos nutzen. Wie verhält es sich zur kalten Zeit des Jahres? Nicht 
nur wir vermissen im Winter die fehlenden Sonnenstunden, auch 
der Ertrag der PV-Anlage leidet maßgeblich. Während der Winter-
monate (Dezember-Februar) reduziert sich ihre Gesamtleistung je 
nach Wetterlage, Ausrichtung und Neigung der Anlage auf bis zu 7 
% im Vergleich zu den Sommermonaten. Es wird also immer noch 
eigener Solarstrom produziert, jedoch mit deutlich reduziertem 
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Realertrag. Umso wichtiger ist es, sparsam mit der grünen Energie 
umzugehen.

Tipps zum energiesparenden Fahren eines E-Autos:
• Rekuperation nutzen (sobald das Strompedal nicht mehr be-

tätigt wird, bremst das E-Auto aktiv ab und nutzt die entstehen-
de Bremsenergie, um die Batterie zu laden = Energierückge-
winnung)

• Schwung und Tempomat nutzen (häufiges Bremsen und star-
kes Beschleunigen insbesondere vor und nach Kurven, aber 
auch vor Kreuzungen und geschwindigkeitsreduzierenden Ver-
kehrsschildern vermeiden)

Beides fördert nicht nur einen vorausschauenden und gelassenen 
Fahrstil, sondern erhöht auch die Reichweite und spart damit Energie.
Weitere Informationen zur Anschaffung eines E-Autos, der Errich-
tung von Ladeinfrastruktur oder der Beantragung von Fördermitteln 
gibt es bei der KLiBA. Das Team Elektromobilität steht zu Ihrem in-
dividuellen Anliegen gerne beratend zur Verfügung. E-Mail: elektro-
mobilitaet@kliba-heidelberg.de, Tel.: 06221 99875-32 oder -33.
Weitere Informationen über Energienutzung, Wärmeschutz oder 
Fördermöglichkeiten gibt es bei den KliBA-Energieberatern: diese 
sind regelmäßig für Sie im Rathaus vor Ort – natürlich kostenfrei und 
unverbindlich. Näheres finden Sie unter den amtlichen Nachrichten 
Ihrer Gemeinde. 
Nutzen Sie die kostenfreie Serviceleistung Ihrer Kommune!

Ämter & Behörden
 
 
Kleindenkmal im Rhein-Neckar-Kreis:  
Wanderausstellung in Sinsheim eröffnet - 
Weiterhin Ehrenamtliche für die Erfassung 
von Kleindenkmalen gesucht
Für das Projekt zur Erfassung der Kleindenkmale begann das neue 
Jahr mit einem durchschlagenden Erfolg: Die Eröffnung der Wan-
derausstellung „Kleindenkmale in unserer Region erfassen und er-
halten“ am Montagabend, 8. Januar 2024, in Sinsheim war ausge-
sprochen gut besucht. 
Über 60 Personen, darunter auch viele ehrenamtliche Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter des Projekts, waren ins Rathaus der Großen 
Kreisstadt gekommen, um die Ausstellung zu sehen. Bereits seit 
2022 wird das Projekt vom Kreisarchiv des Rhein-Neckar-Kreises in 
Kooperation mit dem Landesamt für Denkmalpflege im Regierungs-
präsidium Stuttgart durchgeführt.
Auf insgesamt zehn großformatigen Plakaten informiert die Schau 
über die Kleindenkmal-Erfassung und gibt Einblicke in die Ge-
schichten der Kleindenkmale im Rhein-Neckar-Kreis. Nach einer 
musikalischen Einführung durch Paul Piwkowski begrüßte Erster 
Oberbürgermeisterstellvertreter Peter Hesch die Gäste. 
Landrat Stefan Dallinger würdigte besonders die detektivische For-
schungsarbeit, die die Ehrenamtlichen beim Aufspüren der Klein-
denkmale und ihrer Geschichten leisten. 
Etwa 1200 Kleindenkmale seien von den 111 Ehrenamtlichen im 
Rhein-Neckar-Kreis bereits erfasst worden, berichtete Projektleiterin 
Marlene Kleiner. Bis zum Jahresende soll die Erfassung abge-
schlossen sein. 
Aktuell werden weitere Ehrenamtliche gesucht, die sich in Ketsch, 
Leimen, Neckarbischofsheim, Neidenstein, Neulußheim, Reicharts-
hausen, Reilingen oder Weinheim in der Kleindenkmal-Erfassung 
engagieren möchten. Auch für die Sinsheimer Stadtteile Adersbach, 
Bühren, Ehrstädt, Eschelbach, Hasselbach, Hilsbach, Hoffenheim 
und Rohrbach sind ortskundige Interessierte aufgerufen, sich bei 
Marlene Kleiner im Kreisarchiv zu melden: E-Mail: m.kleiner@rhein-
neckar-kreis.de oder Tel. 06221 522-7729. 
Bis zum 26. Januar ist die Ausstellung im 1. Obergeschoss des 
Sinsheimer Rathauses zu sehen, bevor sie nach Schriesheim wei-
terzieht. Im Anschluss sind Termine in Brühl, Eschelbronn, Meckes-
heim, Neckargemünd, Weinheim, Wiesloch und vielen weiteren 
Kommunen des Rhein-Neckar-Kreises geplant.

Kleindenkmale in unserer Region erfassen und erhalten: Am 8. Januar 2024 wurde 
im Sinsheimer Rathaus die Wanderausstellung eröffnet. Mit dabei waren unter an-
derem v.l.n.r.: Landrat Stefan Dallinger, Erster Oberbürgermeisterstellvertreter Peter 
Hesch, Martina Blaschka, Landesdenkmalamt, Marlene Kleiner und Dr. Jörg Kreutz, 
Kreisarchiv des Rhein-Neckar-Kreises. (Foto: Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis)

Das Amt für Landwirtschaft und Naturschutz 
informiert: Mit dem Nitratinformationsdienst 
können Bodenproben auf Nitrat-Stickstoff 
untersucht werden / Probenahme nicht früher 
als 14 Tage vor dem Düngetermin
Auch in diesem Jahr besteht für Landwirtinnen und Landwirte die 
Möglichkeit, im Rahmen des Nitratinformationsdienstes (NID) Boden-
proben auf Nitrat-Stickstoff untersuchen zu lassen, teilt das Amt für 
Landwirtschaft und Naturschutz im Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis 
mit. Zur Schlagerfassung und Dokumentation wird empfohlen, die 
Nitratstandorte online unter www.duengung-bw.de zu bearbeiten.
Nach der Anmeldung mit den FIONA Zugangsdaten kann man den 
Online-Erhebungsbogen ausfüllen und an das gewünschte Labor 
absenden. Anschließend muss der ausgefüllte Bogen ausgedruckt 
mit dem zugehörigen Etikett zum Standort versehen werden. Dieses 
Formular muss dem etikettierten Standort (Bodenprobe mit der 
identischen Nummer) beigelegt werden. 
Die Probenahme sollte nicht früher als 14 Tage vor dem jeweiligen 
Düngetermin erfolgen. Die für die Bodenprobenahme kulturspezi-
fischen Zeiträume sind:

Wintergetreide, Winterraps: ab Anfang Februar
Sommergetreide: Mitte Februar
Zuckerrüben: Anfang/Mitte März
Mais und Tabak: Mitte April
Mais im Problem- und Sanierungsgebiet: späte Nmin-Beprobung 
zu Mais etwa Ende Mai
Spargel: etwa Mitte Juni. 

Sammelstellen für Bodenproben
Landwirtinnen und Landwirte, die die Probenahme von fachkundi-
gen Probenehmenden vornehmen lassen wollen, erfahren die Ad-
ressen an den Sammelstellen. 
Geräte und Anleitungen sowie die gezogenen Bodenproben kön-
nen nach Anmeldung bei den dafür eingerichteten Sammelstellen 
abgeholt bzw. abgegeben werden: 
• Thomas Jost, Grasweg 8, 69124 Heidelberg. (0151/12723124)
• Holger Dehoust, Keilerweg 25, Mannheim-Friedrichsfeld, Tel. 

0172 8494353 
• ZG Heddesheim, Daimlerstr. 2, Tel. 06203 49030 
• Hof Nauert, Rennbahnstr. 50, Walldorf, Tel. 01520 5975798 
An den genannten Sammelstellen werden die Proben montags ab 
15.30 Uhr abgeholt. Über Abholtermine ab April kann per E-Mail 
informiert werden (Adresse bitte ins Auftragsformular eintragen). Im 
Bereich rund um Sinsheim können die Proben unmittelbar an das 
Landwirtschaftliche Bodenlabor Familie Lehle GmbH in Sinsheim-
Steinsfurt geliefert werden. Die Öffnungszeiten sind von Montag bis 
einschließlich Freitag von 8 bis 17 Uhr; während des NID auch 
samstags.
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Das Amt für Landwirtschaft und Naturschutz bittet darum, vom An-
gebot des Nitratinformationsdienstes regen Gebrauch zu machen. 
In Problem- und Sanierungsgebieten ist auf Schlägen über 10 a die 
Messmethode vorgeschrieben. 

Zu: Mais, im 4-6 Blattstadium (Beprobungstiefe bis 90 cm), Kartof-
feln, Tabak, Spargel und Gemüse 
Nach: Kartoffeln, Vorfrüchten mit N-reichen Ernteresten 
Auf: Anmoor und Moor, Flächen mit mehrjähriger organischer Dün-
gung und über 1,4 GV/ha LF. 

Außerdem besteht die Pflicht der Bodenprobenahme zur Stickstoff-
düngung auf Flächen, bei denen im Herbst 2021 erhöhte Nitratwer-
te gemessen wurden. In gefährdeten Grundwasserkörpern müssen 
in diesem Jahr zu allen Bewirtschaftungseinheiten Bodenproben 
entnommen werden. Bei den Sammelstellen liegen hierzu Merk-
blätter aus. Bei Fragen steht das Amt für Landwirtschaft und Natur-
schutz Sinsheim unter der Telefonnummer 06221/522-5305 oder 
-5306 zur Verfügung.

Umweltpreis für Unternehmen ausgeschrieben 
– Bewerbungen sind bis Ende Januar 2024 
möglich
Unternehmen und Selbständige können sich noch bis zum 31. Ja-
nuar 2024 für den Umweltpreis 2024 des Umweltministeriums Ba-
den-Württemberg bewerben. Mit dem Preis zeichnet das Ministeri-
um außergewöhnliche Leistungen im Bereich des betrieblichen 
Umweltschutzes und des nachhaltigen Wirtschaftens aus. Die Preis-
trägerinnen und Preisträger erhalten ein Preisgeld von jeweils 
10.000 Euro, das für Maßnahmen im Umweltschutz einzusetzen ist. 

Der Preis wird in den Kategorien „Handel und Dienstleistung“, 
„Handwerk“, „Industrie-Unternehmen mit bis zu 250 Mitarbeiten-
den“, „Industrie-Unternehmen mit 250 bis 1.000 Mitarbeitenden“, 
„Industrie-Unternehmen mit über 1.000 Mitarbeitenden“ sowie die-
ses Jahr erstmals in der Kategorie „Unternehmen der Gesundheits- 
und Sozialwirtschaft“ vergeben. 

Zusätzlich wird der ebenfalls mit 10.000 Euro dotierte Jurypreis „He-
rausragendes Engagement für Nachhaltigkeit“ ausgelobt. Bei die-
sem Preis, der bis zu zweimal vergeben werden darf, würdigt die 
Jury vorbildliches Handeln, das eine vollständige Nachhaltigkeits-
ausrichtung in allen betrieblichen Themen abbildet. Alle eingesand-
ten Bewerbungen nehmen automatisch an dem Wettbewerb um 
den Jurypreis teil. 

Weitere Informationen gibt es unter 
www.um.baden-wuerttemberg.de. 

Sonstiges

Die LEADER Aktionsgruppe Kraichgau startet 
den ersten Projektaufruf! 
Das LEADER-Förderprogramm unterstützt Ideen, die das Leben, 
Arbeiten und Miteinander im Kraichgau attraktiver machen und so 
die Region mitgestalten. Dazu werden in regelmäßigen Abständen 
Fördergelder freigegeben, um die sich Privatpersonen, Vereine und 
Verbände, Unternehmen oder Kommunen bewerben können. 

Im Fokus stehen besonders Ziele der Handlungsfelder - Sanfter Tou-
rismus und Freizeit entwickeln in Einklang mit Natur und Kulturland-
schaft, Natur nutzen und schützen und Klimaresilienz aufbauen, 
Leben in attraktiven und sozialen Ortschaften, mit neuen Ideen und 
Tatkraft die Zukunft gestalten - Grundvoraussetzung für eine Förde-
rung ist, dass das Projekt im Aktionsgebiet liegt und in irgendeiner 
Weise zur weiteren Entwicklung der Region beiträgt. Auch darf es 
noch nicht begonnen worden sein. Der Aufwand für eine Bewer-
bung um die Fördermittel wird mit einer beträchtlichen finanziellen 
Unterstützung belohnt, wenn das Vorhaben zur Förderung ausge-
wählt wird. Je nach Projektart handelt es sich um einen Zuschuss 
von 40 bis 60% der Kosten. Hierfür stehen im aktuellen Projektaufruf 
400.000 EUR an Fördergeldern der Europäischen Union zur Verfü-
gung. 

Bewerbungen müssen bis Freitag, den 15. März 2024 bei der LEA-
DER-Geschäftsstelle eingereicht werden. Um ausreichend Zeit für 
die Arbeit an den Anträgen zu haben und sicherzustellen, dass alle 
Angaben vorliegen, wird empfohlen bereits frühzeitig mit der LEA-
DER-Geschäftsstelle Kontakt aufzunehmen. Für eine Bewerbung 
muss ein vorangeschrittener Planungsstand vorliegen, insbesonde-
re hinsichtlich der Kosten. 

Welche Bewerbungen gefördert werden, legt das Auswahlgremium 
der Region fest. Dieses Gremium bewertet die eingereichten Ideen 
und bildet eine Rangliste der Projekte. Hilfsmittel dafür sind die An-
gaben in den Bewerbungsunterlagen und ein festgelegter Kriterien-
katalog. Die Entscheidung fällt das Auswahlgremium in seiner Sit-
zung am 13. Mai 2024. 

Weitere Informationen zu dem LEADER-Förderprogramm im Kraich-
gau, dem aktuellen Projektaufruf sowie den Bewerbungsmodalitä-
ten gibt es unter www.kraichgau-gestalte-mit.de. 

Kontakt
Geschäftsstelle LEADER Kraichgau/ 
Regionalentwicklung Kraichgau e.V. 
Vanessa Göl & Anjoulie Oswald 
Schlossstraße 1 | 74918 Angelbachtal 
Telefon: 07265 -9120- 21 / -27 | 
E-Mail: info@kraichgau-gestalte-mit.de

„zweite sahne“ –  
Das Gebrauchtwaren-Kaufhaus 
der AVR

Gebrauchtwaren-Kaufhaus eröffnet im Frühjahr 2024 - An-
lieferungen ab 15. Januar möglich
„Ab auf den Sperrmüll!“ Mit dieser Art der Entsorgung ist es nun 
vorbei. Im Frühjahr 2024 eröffnet die AVR Kommunal AöR ihr Ge-
brauchtwaren-Kaufhaus „zweite sahne“. Standort wird das Logistik-
zentrum in Dossenheim sein. Für den Aufbau eines Grund-Sorti-
ments können im Vorfeld Bürgerinnen und Bürger ab dem 15. Ja-
nuar 2024 gut erhaltene Möbel und andere Gegenstände bei allen 
AVR Anlagen und beim Standort Dossenheim abgeben.
Die Aufgaben und Ziele der AVR Kommunal AöR gehen weit über 
das bloße Einsammeln von Abfällen hinaus. Nachhaltigkeit lautet 
das Stichwort. Insbesondere die Abfallvermeidung direkt im eige-
nen Haushalt ist eine Maßnahme, mit der jede und jeder einen akti-
ven Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz leisten kann. Mit dem 
neuen Gebrauchtwaren-Kaufhaus in 69221 Dossenheim, Oberes 
Langgewann, will die AVR Kommunal zur Abfallvermeidung beitra-
gen, den „Trend zu Secondhand“ weiter vorantreiben und ge-
brauchten, aber gut erhaltenen Möbeln, Spielsachen und Haus-
haltsartikeln ein zweites Leben schenken.
„Der Second-Hand-Gedanke im Sinne der Abfallvermeidung und 
Nachhaltigkeit steht beim Konzept unseres Kaufhauses an oberster 
Stelle“, erklärt Katja Deschner, Vorständin der AVR Kommunal AöR. 
„Viel zu lange mussten wir dabei zusehen, wie gut erhaltene und 
intakte Möbel einfach im Sperrmüll gelandet sind. Damit ist nun 
Schluss! Wer die Sachen bei uns fürs Kaufhaus abgibt, trägt aktiv 
zum Ressourcenschutz und zur Abfallvermeidung bei. In Dossen-
heim finden Sie künftig auf zwei Stockwerke verteilt nicht nur ge-
brauchte Möbel. Sie finden Antiquitäten, Raritäten und echte Upcyc-
ling-Sammlerstücke!“
Und dazu braucht es vorab die Unterstützung der Bürgerinnen und 
Bürger des Rhein-Neckar-Kreises. Vor der geplanten Eröffnung des 
Gebrauchtwaren-Kaufhauses im Frühjahr 2024 führt die AVR Kom-
munal eine groß angelegte Sammelaktion zum Aufbau eines Grund-
Sortiments durch. Auf den AVR Anlagen in Sinsheim, Wiesloch, 
Ketsch und Hirschberg können ab sofort zu den aktuellen Öffnungs-
zeiten sowohl gut erhaltene Möbelstücke, wie Stühle, Tische und 
Schränke, als auch Haushaltswaren, wie z.B. vollständiges Besteck 
und Geschirr sowie Töpfe, Vasen und Dekoartikel, abgegeben wer-
den. Auch Kinderspielzeug wird nach Sichtung durch das AVR-Per-
sonal gerne in Empfang genommen. Wichtig ist: Die Gegenstände 
müssen gut erhalten, sauber, vollständig und funktionsfähig sein. 
Die Anlieferung ist ab dem 15. Januar auch direkt beim Standort in 
Dossenheim von Montag bis Freitag in der Zeit von 15.30 bis 18.00 
Uhr möglich. Dort einfach an der Pforte melden. Tabu sind Entrüm-
pelungsgegenstände, hygienisch bedenkliche Artikel, Elektrogerä-
te, Bücher und Kleidung.
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Alle Personen, die bis zur Eröffnung mindestens eines ihrer „Sahne-
stücke“ für das Gebrauchtwaren-Kaufhaus zur Verfügung stellen, 
erhalten zum Dank eine kleine Belohnung.
„Unser Gebrauchtwaren-Kaufhaus ‚zweite sahne‘ soll ein Ort der 
Begegnung sein. Man trifft sich und man trifft auf gelebte Nachhal-
tigkeit“, freut sich Katja Deschner auf die baldige Eröffnung. „Das 
Kaufhaus wird klar, modern und ansprechend und – wie die AVR – 
einfach unverwechselbar. Erreichen wollen wir mit unserer Botschaft 
den gesamten Rhein-Neckar-Kreis: von Schnäppchenjägerinnen 
und -jägern bis zu den Raritätensammlerinnen und -sammlern.“
Weitere Infos zum Angebot und zu den Modalitäten der Warenan-
nahme gibt es ab sofort online unter www.zweite-sahne.de.
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Amtliche Nachrichten
Altersjubilare 
Wir gratulieren:
am 21.01., Frau Elfriede Meyer,  
zum 95. Geburtstag,
am 25.01., Frau Waldraut Heilscher,  
zum 75. Geburtstag

Öffentliche Sitzung des Gemeinderates
Am Donnerstag, dem 25.01.2024
findet um   19.30 Uhr
im   Bürgermeisteramt Lobbach, Ratssaal
eine öffentliche Gemeinderatssitzung statt.
Die Einwohnerinnen und Einwohner sind dazu herzlich eingeladen.
Tagesordnung
1. Feststellung der Protokolle
2. Festlegung der Besoldung von Bürgermeister Florian Rutsch; 

Einweisung in eine der nach § 2 LKomBesG in Betracht 
kommende Besoldungsgruppe;  
Beratung und Beschlussfassung

3. Feststellung Jahresabschluss 2022 mit Rechenschaftsbericht 
der Gemeinde Lobbach; Beratung und Beschlussfassung

4. Annahme von Spenden 4. Quartal 2023; Beratung und 
Beschlussfassung 

5. Informationen der Verwaltung
6. Fragen und Anregungen von Einwohnern und Bürgern
7. Fragen und Anregungen aus dem Gemeinderat
8. Verschiedenes

Florian Rutsch,  
Bürgermeister

Einladung zur Seniorenfeier 2024
Zur 

Seniorenfeier
am Sonntag, 21. Januar 2024, um 14.00 Uhr

in die Wimmersbachhalle 
darf ich Sie recht herzlich einladen. 
Herzlich eingeladen sind auch Ihre Partner, die noch nicht das 65. 
Lebensjahr vollendet haben. Es erwartet Sie ein abwechslungsrei-
ches Programm in gemütlicher Runde.

Ihr Bürgermeister
 Florian Rutsch

Kuchenabgabe für die Seniorenfeier in der  
Wimmersbachhalle
Die vielen leckeren Kuchen unserer Bäcker/innen können ab 12.00 
Uhr in der Wimmersbachhalle bei unseren Helfer/innen abgegeben 
werden. Vielen Dank für die Kuchenspenden!

Lobbach
im Internet: www.lobbach.de
Gemeinde@Lobbach.de
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Ferienbetreuung Grundschule für die  
Faschingsferien
Wir möchten darauf hinweisen, dass die Grundschulkinder für die 
Betreuung in den Faschingsferien (12.02.2024 – 16.02.24) bis spä-
testens zum 22.01.24 angemeldet werden müssen. Die Anmeldung 
ist über das Rathaus, per E-Mail: buergerbuero@lobbach.de  
(Frau Plonka) oder über die Schule möglich.

Informationen zur  
Abfallwirtschaft für Lobbach
Freitag, 19.01.2024 Restmüll
Donnerstag, 25.01.2024 Grüne Tonne plus
Freitag, 26.01.2024 Biomüll

Energieberatung
Ein Service Ihrer Gemeinde Lobbach
Informationen über Energienutzung, Wär-
meschutz oder Fördermöglichkeiten gibt 

es bei Ihrem KliBA-Energieberater, Herrn Eckhard Leitlein – für Sie 
kostenfrei und unverbindlich
Rufen Sie uns an oder vereinbaren Sie einen Termin für die nächste 
Beratung im Rathaus Lobenfeld, Klosterstraße 43, Sitzungszimmer, 
am Mittwoch, den 24.01.2024 zwischen 14.30 und 16.30 Uhr, Tele-
fon 06226 41837 oder 06221 998750.
Nutzen Sie die kostenfreie Serviceleistung Ihrer Kommune!

Vereinsnachrichten
Freunde der  
Klosterkirche Lobenfeld 
18. Januar 1984 – vor 40 Jahren ein 
denkwürdiger Tag 
Am 18. Januar 1984, fuhren Bürgermeister Her-

bert Kiefer, Dienstvorstand Franz Friedrich von der Evangelischen 
Pflege Schönau, und Pfarrer Günter Schuler, miteinander ins Nota-
riat nach Neckarbischofsheim. Unterzeichnet wurde der Vertrag: 
„Verkauf vom Langhaus der Gemeinde Lobbach an die Kirchen-
gemeinde“. Damit war das Langhaus mit dem romanischen Kir-
chenteil, nach 176 Jahren, rechtlich wiedervereinigt. In der Kloster-
zeit war die Kirche katholisch. Mit Einführung der Reformation in der 
Kurpfalz und der Auflösung der Klöster, wurde die Klosterkirche eine 
reformierte* Kirche. Im Jahr 1808 kam es zu einem Tauschvertrag.  
Das Langhaus ging an die Katholiken, die Reformierten bekamen 
Ackerland; das der reformierte Schullehrer als Naturalbesoldung 
nutzen konnte. Die Gemeinde Lobbach tauschte 1979, mit der Pfäl-
zer Katholischen Kirchenschaffnei, Ackerland und einen Geldbetrag 
für das Langhaus.  Im Langhaus waren ein Festsaal und ein Heimat-
museum geplant. Dazu kam es nicht, weil auf Anregung von Dr. 
Norbert Fritz, Heidelberg, die Verantwortlichen** in der Gemeinde 
Lobbach, bereit waren, ihren Plan zu ändern, was zum Bau der 
Maienbachhalle führte. Im Rückblick ist Bürgermeister Herbert Kie-
fer und den damaligen Gemeinderäten für ihre weitsichtige Ent-
scheidung zu danken. Aus diesem Grund, ist in der Satzung der 
„Freunde“ eine besondere Verbindung zur Gemeinde Lobbach fest-
geschrieben. 

Zur Übergabe vom Langhaus 
durch die Gemeinde Lobbach 
an die Kirchengemeinde am 7. 
März 1984, wird gesondert be-
richtet.
*Reformiert, weil der Kurfürst in 
Heidelberg sich der Lehre von 
Johannes Calvin angeschlossen 
hat. 
** (1) „Das Langhaus in Lobenfeld“ - 
von Herbert Kiefer. Bürgermeister.  (2) 
“Ein spätgotisches Langhaus - Initiative 
und Leistungen der Gemeinde Lob-
bach“ - von Walter Bender, Gemeinde-
rat und erster stellvertretender Bürger-

meister. Beide Beiträge in: „Metamorphosen II - Das Langhaus der Klosterkirche 
Lobenfeld.“

 (freunde/gs)

 

Winterfeier in der Manfred-Sauer-Stiftung
Gemeinsam mit allen Gastfamilien und Unterstützern der Partner-
schaft Loury-Lobbach möchten wir Sie zu unserer Winterfeier am 
Freitag 26.01.2014 ab 19 Uhr zu einem Sektempfang einladen und 
gemeinsam auf das neue Jahr anstoßen.
Es wird ein kurzer Situationsbericht über die vergangenen Jahre 
und ein Ausblick auf das laufende Jahr sowie ein kurzer Kassen-
bericht gegeben.
Es besteht die Möglichkeit, während der Vorstellung eine Mahlzeit 
einzunehmen. 
Im Anschluss wollen wir noch in gemütlicher Runde zusammen sit-
zen und uns austauschen.
Freuen wir uns auf einen schönen gemeinsamen Abend.
Bitte teilen Sie uns bis spätestens 19.01.2024 telefonisch unter 
06226 92971-0 oder per E-Mail an gemeinde@lobbach.de mit, 
ob wir mit Ihrer Teilnahme rechnen können.
Freundeskreis Loury-Lobbach Gemeinde Lobbach
Eberhard Wolf   Bürgermeister Florian Rutsch
Philippe Rozé 

Wimmersbacher Kerweborscht
Neues Update – Wagenbau läuft auf  
Hochtouren!
Letzte Woche haben wir bereits berichtet – ein neuer 
Kerwe-Wagen musste her. Die Arbeiten dazu laufen 

seit November auf Hochtouren. Mittlerweile sind die „Außenarbei-
ten“ Großteiles abgeschlossen. Unterbodenschutz ist aufgetragen, 
Fenster & Türen sind ausgeschnitten und eingebaut. Grundiert wur-
de der Wagen in Hellblau. Warum? Weil das die perfekte Grundlage 
für das Highlight ist – ein Graffiti-Künstler wird sich der Außenoptik 
widmen. 

Wie das Endergebnis aus-
sieht?!
Am Faschingsfreitag vor-
beikommen!
Die offizielle Wagen- 
Einweihungsparty am 09. 
Februar ab 18 Uhr auf 
dem Rathausplatz!
Wir freuen uns auf Euer 
kommen – Eure WKB!

Foto: Langhaus-Nordseite zum Zeitpunkt 
der Übergabe an die Kirchengemeinde. 
(Foto: Friedrich Krämer) 
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LandFrauenverein Lobbachtal
Unser Besuch bei Adler und dann die Fahrt 
nach Frankfurt zu Holiday on Ice war ein ge-
lungener Ausflug. 

Nach dem Frühstück und Modenschau konnten wir uns für die kal-
te Jahreszeit und das kommende Frühjahr mit Bekleidung für die 
ganze Familie eindecken. Die 25% Rabatt auf alles hat die Kauflust 
noch gesteigert.
Danach ging es nach Frankfurt zu Holiday on Ice.
Die Show der Eisstars mit den tollen Kostümen und den vielen Licht-
effekten hat uns allen sehr gut gefallen. Es war eine unterhaltsame 
Veranstaltung, die fast 3 Stunden sind wie im Flug vergangen.
Schön war es auch dass Landfrauen auch SNH-Rohrbach und Bam-
mental dabei waren um den Bus voll zu bekommen. 

Unsere erste Zusammenkunft in diesem Jahr ist am 8. Februar im 
Pfarrheim in Lobenfeld. 
Wir wollen zusammen Fasching den „Schmutzigen Donnerstag“ 
feiern.
Beginn ist um 18.30 Uhr. Weitere Infos folgen. 
Wir freuen uns auf Euch

MGV ‚Liederkranz’ 1885 e. V. 
Waldwimmersbach
www.mgv.wawiba.de

„70 bin ich nur in Grad Fahrenheit.  
In Celsius bin ich erst 21“ 

Naja, vielleicht nicht mehr 21, aber der Verfasser dieser Zeilen muss-
te doch schmunzeln, als er irgendwo diesen Spruch las. Und so 
ähnlich fühlt sich hoffentlich auch unser langjähriges Fördermitglied 
Fritz-Karl Frosch, der am 09. Januar seinen 70. Geburtstag feiern 
konnte, denn 70 ist heutzutage ja kein Alter mehr. Er ist seit 1997, 
also seit 27 Jahren Mitglied bei uns, wofür wir uns an dieser Stelle 
ganz herzlich bedanken möchten. Unser Jubilarbetreuer Bruno 
Dussinger überbrachte im Namen des Vorstands und aller Sänger 
die besten Glückwünsche und Grüße des MGV und bedankte sich 
für die Treue und Verbundenheit zu unserem Verein. Er wünschte 
Fritz-Karl weiterhin alles Gute und viel Gesundheit und überreichte 
ein kleines Präsent. 

 

NEUES von der SG Lobbach Jugendfussball 
dem STARKEN TEAM und viel mehr! 

 

 
Furioser Auftakt im neuen Jahr unserer JSG C-Jugend bei 
den Qualis zur Hallenkreismeisterschaft.
Am letzten Sonntag warteten 5 schwierige Spiele und ein Happy 
End auf unsere Jungs /Trainer und Eltern in der Köpfelhalle in Zie-
gelhausen. Qualifikation zur Hallenkreismeisterschaft der C-Junio-
ren war angesagt. Los ging es gegen die Ziegelhäuser Jungs die 
Ihr Heimrecht gut nutzen konnten und uns ein 1:1 abtrotzten. Im 
zweiten Spiel trafen wir aus die Auswahl der JSG Elsenztal und 
konnten die Jungs mit sage und schreibe 11:0 Toren bezwingen. 
Erst mal in Schwung konnten wir auch die Jungs aus Dossenheim 
mit 3:1 schlagen, sowie die Auswahl von Hirschorn/Neckarsteinach 
mit dem selben Ergebnis. Im fünften und letzten Spiel ging es gegen 
die Boys aus Neckargemünd/Dilsberg, in einem sehr guten Spiel 
schafften es die Jungs vom Neckar unsere Jungs mit 2.= Toren zu 
besiegen, die Kraft lies nach und das Quäntchen Glück fehlte auch 
in diesem Spiel. Am Ende des Tages standen wir mit 3 Siegen einem 
Unentschieden und einer Niederlage auf Platz 2 der Qualifikation 
und sind damit in der Endrunde der besten 8 Kreismannschaften im 
_C-Junioren Jahrgang. Herzlichen Glückwunsch an unsere Jungs 
und Ihre Trainer, das habt Ihr toll gemacht und wir alle fiebern schon 
auf die Endrunde.              @kw

Eure Jugendleiter Karl Werner und Rainer Kress

ACHTUNG ACHTUNG
FSJ-Stelle für das FSJ-Jahr2024/25 an der Einsatzstelle SV Wald-
wimmersbach/SG Lobbach ist neu zu besetzen! Erfahrt mehr auf 
unseren Seiten, bewerbt Euch gerne direkt bei JL Karl Werner.

DIE SG Lobbach sucht Kindertrainer und Betreuer
WER hat Lust, auf die Betreuung unserer Jugendteams wir suchen 
SIE /DICH zum mitmachen bei uns, einfach melden, wir ermögli-
chen Euch im STARKEN TEAM der SG Lobbach, ein fundierte kos-
tenlose Ausbildung und stehen Euch zur Seite mit Rat und 
Tat. UNSERE Kinder brauchen EUCH, wir garantieren viel Spaß 
beim Kinderfussball.@kw

sg-lobbach.de
alle Ergebnisse und die nächsten Termine  

unsere MannschaftenFritz-Karl Frosch zusammen mit dem Jubilarbetreuer Bruno Dussinger
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Informiert
Es geht wieder los, Start in die Vorbereitung zur Rückrunde. Diese 
Woche werden sich unsere Fussballer von Team 2 und Team 1 wie-
der auf den Sportanlagen in Lobbach einfinden und mit Ihren Trai-
nerteams den Grundstein für eine erfolgreiche Rückrunde zu bilden. 
Verschiedene Testspiele stehen auf dem Programm zu dem unsere 
Fans herzlichst eingeladen sind. Witterungsbedingt werden fast alle 
Aktivitäten bis Mitte März auf dem Sportgelände in Lobenfeld laufen.
Bitte bei den Testspielen beachten das sich hier aus den verschie-
densten Gründen Änderungen ergeben können. Wir wünschen 
unseren Jungs jede Menge Spaß beim Schwitzen und bleibt ge-
sund!

Vorschau
Sa. 20.01
SG-SV Lobbach 2 vs SV Daisbach
Anstoß 12.00 Uhr KR Lobenfeld
Di. 23.01
SG-SV Lobbach 1 vs FC Eschelbronn
Anstoß 19.30 Uhr KR Lobenfeld

@kw

Der SV Waldwimmersbach informiert!
After Work /Weekend/Freitagshock beim SV Waldwimmersbach 
im Klubheim.
Ab dem Freitag den 26. Januar wollen wir vom SVW unser Klubheim 
an jedem Freitag-Nachmittag ab 17.00 Uhr; ist Openning / bzw. ge-
öffnet (das Ende überlassen wir der Nachfrage unserer Gäste) öff-
nen und alle sind herzlichst eingeladen die gerne am Ende der 
Woche ein bischen plaudern, Karten oder Dart spielen wollen. Wir 
möchten Euch allen einen Treffpunkt bieten und es soll nicht nur um 
Fussball gehen. Wir vom SVW werden da sein und die Tür ist offen, 
es wird Getränke geben und wenn es die Speisekarte hergibt bzw. 
die Hobbyköche unter unseren Mitgliedern auch mal ne warme 
Speiße anbieten. Aber in erster Linie wollen wir öffnen damit sich 
einfach Jedermann und natürlich jede Frau treffen kann, beim SVW 
im Klubheim an der Haagerstraße! 
NEUGIERIG dann einfach mal reinschauen am 26. Januar geht’s los!

Eure Vorstandschaft @kw 

Kirchliche Nachrichten
Evangelische Kirchengemeinden 

Waldwimmersbach – Mückenloch – Lobenfeld
Evang. Pfarramt, Hauptstraße 48, 

74931 Lobbach-Waldwimmersbach
Telefon: 06226 / 41558 – Fax: 06226 / 786 773

Achtung – neue Email-Adresse: lomuewa@kbz.ekiba.de

Vakanzvertretung Pfarrerin Michaela Deichl aus Dilsberg, 
Telefon: 06223-4877174 oder michaela.deichl@kbz.ekiba.de

Die Kindergärten betreut Pfarrerin Petra Hasenkamp aus 
Neckargemünd, Telefon: 06223-2648.

Bürozeiten Gesine Kress: 
dienstags, mittwochs und donnerstags von 9.30 bis 11.30 Uhr

Spruch der Woche:
Es werden kommen von Osten und von Westen,

von Norden und von Süden,
die zu Tisch sitzen werden im Reich Gottes.

Lukas 13, 29

Sonntag, 21.01.2024 (3. S. n. Epiphanias)
10:30 Uhr Gemeinsamer Gottesdienst in Mückenloch im Rahmen 

der Predigtreihe; Pfar-rerin Petra Hasenkamp predigt 
über die Löwen 

Mittwoch, 24.01.2024
19:00 Uhr Probe der Chorgemeinschaft im Missionsheim
Donnerstag,  25.01.2024
15:00 Uhr Seniorengymnastik im Pfarrhaus
Sonntag, 28.01.2024 (Letzter S. n. Epiphanias)
10:30 Uhr Gemeinsamer Gottesdienst in Waldwimmersbach im 

Rahmen der Predigtreihe; Pfarrerin Friedericke Brixner 
predigt über die Raben

Gottesdienst am 3. Advent, 17. Dezember 2023,  
in der Klosterkirche Lobenfeld, mit Ehrungen innerhalb 
der Evangelischen Chorgemeinschaft Lobenfeld- 
Waldwimmersbach.
Der Gottesdienstwurde gestaltet von Pfarrerin Michaela Deichl. Zu 
Beginn reichte Pfarrerin Deichl jedem Besucher eine wunderschö-
ne, selbst gestaltete Karte, in deren Mitte eine rot-gelbe, teilweise 
schneebedeckte Rose zu sehen ist. Abgedruckt darauf ist die erste 
Strophe des Liedes: Es ist ein Ros entsprungen.... Dieser Text aus 
Jesaja 11,1: „Es wird ein Reis hervorgehen aus dem Stam-
sais“„durchzog“ den ganzen Gottesdienst und auch die Predigt, 
denn „mitten im kalten Winter blüht eine Rose, wird ein Kind 
geboren, kommt Gott in die Welt“.
Der Chor, unter der Leitung unserer Dirigentin Marieluise Horsch 
trug mit drei Beiträgen zum Gelingen des Gottesdienstes bei. Es 
macht dem Chor einfach Spaß, mit ihr zu singen, zu musizieren. Der 
Chorsatz „Tochter Zion, freue dich..“ von Georg Friedrich Händel, 
ist immer wieder eine Offenbarung; denn er lässt Freude in Sänger/
Sängerinnen und Zuhörenden gleichermaßen hinein.
Unsere Obfrau Gudrun Lerner kam „vor der Tochter Zion“ zu ihrem 
„Einsatz“: den Ehrungen. Wie viel Arbeit da voraus geht, um so ei-
nen Chor zu leiten, kann man nur „leise“ ahnen. Aber Gudrun meis-
tert dies schon über dreißig Jahre mit Bravour.
„Unsere Inge“, so Gudrun zur ersten zu Ehrenden, „wird heute für 
siebzig Jahre Zugehörigkeit zum Kirchenchor geehrt“. U.a. heißt es 
weiter: „Inge führt unser Chorbuch und übernimmt die gesamte Be-
richterstattung für den Chor und einiges auch für die Kirchenge-
meinde“.
Geehrt wurde anschließend das Ehepaar Dr. Hansjürgen und Gud-
run Günther für Fünfzig Jahre Singen in diversen Chören, beide 
schon seit ihrer Studienzeit.
Sie wohnen seit 2007 in unserer Gemeinde und haben sich seit da 
im Chor eingebracht, als Bassist und Sopranistin: Gudrun brachte 
in mühseliger Arbeit die Noten des Chores „auf Vordermann“. Ur-
sprünglich kommt die Familie aus dem Hessenland, wo Hansjürgen 
Pfarrer war und wohin er dann auch viele Jahre wunderschöne 
Chorausflüge an „Fronleichnam“ organisierte. Er brachte uns Teile 
dieses schönen Landes nah'. Zu bemerken ist noch, dass durch den 
Wechsel von der hessischen Landeskirche in die Landeskirche Ba-
den die Ehrungen für langjähriges Singen zum Lobe Gottes leider 
„untergingen“.
„Für Dreißig Jahre Chorzugehörigkeit werden nun geehrt“, so Gud-
run weiter: „Annemarie Knecht und Brigitte Schwiperich. Beide 
sind Alt-Sängerinnen. Annemarie stand dem Chor immer mit Rat 
und Tat zur Seite, und Brigitte verwaltet unsere Finanzen. Sie ist 
Kassenwartin, was bestens zu ihrer Gewissenhaftigkeit passt“.
„Und nun“, fährt Gudrun fort „noch eine Ehrung für Fünfundzwan-
zig Jahre“ treue Chorzugehörigkeit: 1998 trat Doris Biehl dem 
evangelischen Kirchenchor Lobenfeld bei. Sie bringt sich ebenfalls 
sehr in unsere Chorgemeinschaft ein, z.B. auch beim alljährlichen 
Ferienprogramm des Chores. Sie ist aber auch Kirchenälteste in 
Lobenfeld“.
Urkunden gab's für alle, wenn zwei auch „aus Gudruns Atelier“ 
stammten, denn für dreißig Jahre gibt es keine Urkunde „von der 
Obrigkeit“.   
Alle zu Ehrenden wurden danach in Altarnähe „gerufen“, um die 
wunderschönen Blumensträuße in Empfang zu nehmen. Hoffoto-
grafin Ruth Schmid hielt diese „Szene“ im Bild fest. Gudrun erläu-
terte auch nochmals die Notwendigkeit der Zusammenschlüsse der 
Chöre von Lobenfeld und Waldwimmersbach, denn die Zahl der 
Sänger und Sängerinnen in beiden Chören war, meistens alters-
bedingt, sehr stark geschrumpft; aber durch diesen Zusammen-
schluss ist es weiterhin möglich, dass der Chor in beiden Gemein-
den die Gottesdienste mitgestalten kann.

Pfarrer Joachim Bollow ist bis 26.01. auf Fortbildung. 
Vertretung hat bis 21.01. Pfarrer Thomas Lehmkühler, 
Neckargemünd – Telefon:  06223-72372 und vom  
22.01. bis 26.01. Pfarrerin Petra Hasen-kamp,  
Neckargemünd – Telefon: 06223-2648
Bei Taufen wenden Sie sich bitte an das Pfarrbüro.
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„Heute“, so Gudrun weiter, „nach 15 Jahren können wir sagen: Wir 
haben alles richtig gemacht. Was die Zeit noch bringen wird, wissen 
wir nicht, aber wir versuchen, so lange wie möglich, unsere Chor-
gemeinschaft zu erhalten und hoffen, dass wir noch einige Jahre 
zum Lobe Gottes singen dürfen“.
Dann traten die Rosenkavaliere Waltraud und Doris in „Action“ und 
beglückten alle Sänger/Sängerinnen und Aktive im Predigtamt, Mu-
sik und Gesang mit einer „Ros“, die „Licht ins Dunkel und Wärme 
ins Herz bringt“, wie es auf Pfarrerin Deichls Karte auch geschrie-
ben steht.
Der Dank von Gudrun galt Pfarrerin Michaela Deichl für die Gestal-
tung des Gottesdienstes. Ohne sie wäre heute der Gottesdienst mit 
den Ehrungen nicht möglich gewesen. Ein Dankeschön galt auch 
Heidrun Braus an der Orgel und die Begleitung am Klavier und ein 
ganz dickes Lob unserer Dirigentin Marieluise Horsch, die uns beim 
Singen immer anlächelt und dem nicht mehr so ganz jungen Chor 
viel Mut macht

(I.Z.)

Katholische Kirchengemeinde 
Seelsorgeeinheit Neckar-Elsenz

Telefonische Ereichbarkeit
Montag – Freitag 9.00 – 13.00 Uhr und 

Dienstag und Donnerstag 15.00 – 18.30 Uhr  
Tel. 06223-4241-7700

FAX 06223-06223-4241-7400
e-mail: kontakt@kath-neckar-elsenz.de
Homepage: www.kath-neckar-elsenz.de

Bei seelsorgerischen Angelegenheiten wenden Sie sich bitte an
Pfarrer Streit 06223-4241-7222

Gottesdienste
Donnerstag, 18. Januar
17.45  WB Rosenkranz
18.30  WB Eucharistiefeier † Ludwig Hüttner (TS)
Freitag, 19. Januar
08.30  BTL Eucharistiefeier (SZ)
10.15  MAU Wort-Gottes-Feier im Agaplesion (Cr)

11.00  BTL Beerdigung Günter Hahn (Ba)
14.00  MAU Beerdigung Berta Böhm (Ed)
Samstag, 20. Januar
11.00  MAU Beerdigung Veronika Schwalme (Ba)
18.00  MECK Eucharistiefeier mitg. v. Projektchor mit der  
  Aufführung der dt. Messe von Franz Schubert.  
  Ein Gottesdienst mit besonderer musikalischer  
  Darbietung † Walter Prax † Irmgard Emmerling  
  † Klaus und Martha Heck † Alfred und Elisabeth  
  Künzig (TS)
Sonntag, 21. Januar    3. Sonntag im Jahreskreis
09.15  LO Eucharistiefeier mit Begrüßung des neuen  
  Kommunionhelfers W. Deventer  
  † Gabriele Schuller (TS, Ed)
09.30  WB Ökum. Gottesdienst mit Chorbegleitung zu Ehren 
  der verstorbenen Sängerkameraden (Ab)
10.00  ARCHE Kleine Kirche für Kinder bis 6 Jahren oder älter  
  mit ihren Eltern, Großeltern... (Ba)
11.00  MAU Eucharistiefeier † Gottfried Silli  
  † Veronika Schwalme (TS)
11.00  ARCHE Ökum. Gottesdienst anschl.  
  Gemeindeversammlung (Ba, Lehmkühler)
Montag, 22. Januar
16.00  MAU Rosenkranz
19.00  LO Eucharistische Anbetung 
Dienstag, 23. Januar
18.30  LO Wortgottesdienst (Cr)
Mittwoch, 24. Januar    Hl. Franz von Sales
18.30  WAHI Eucharistiefeier (Pfr. Vogelbacher)
19.00  ARCHE Arche am Abend: Abendgebet mit Bibliolog (Ba)
Donnerstag, 25. Januar    Bekehrung des Hl. Apostels Paulus
17.45  WB Rosenkranz
18.30  WB Wortgottesdienst (Cr)
Freitag, 26. Januar    Hl. Timotheus; Hl. Titus
08.30  BTL Eucharistiefeier (SZ)
18.30  GB Eucharistiefeier (TS)
Samstag, 27. Januar
13.00  MECK Beerdigung Ingeborg Emmerling (MiHa)
14.30  DI Tauffeier Nele Schilling (Ed)
18.00  WAHI Eucharistiefeier (TS)
Sonntag, 28. Januar
4. Sonntag im Jahreskreis   Hl. Thomas von Aquin
09.15  DI Eucharistiefeier (TS)
10.00  MAU Wort-Gottes-Feier 
10.00  NGD Wort-Gottes-Feier (Ed)
10.00  MÖ Wort-Gottes-Feier 
11.00  WW Eucharistiefeier † Ferdinand und Walter Blaschko 
  (TS)
18.00  BTL Complet zum Ökum. Bibelsonntag mitg. von der  
  ACK (Ba)

Sternsingeraktion 2024 in der Kirchengemeinde  
Neckar-Elsenz
In den letzten Tagen waren die Sternsingerinnen und Sternsinger 
wieder in der Kirchengemeinde Neckar-Elsenz unterwegs. 
Knapp 300 Kinder und Jugendliche, sowie Gruppenbegleiterinnen 
und Gruppenbegleiter waren an der Sternsingeraktion beteiligt. In der 
Kirchengemeinde Neckar-Elsenz sind über 50.000 EUR für das das 
Kindermissionswerk und die Sternsingeraktion gesammelt worden. 
Viele Male hatten die Sternsingergruppen ihre Lieder gesungen und 
den Segen „20*C+M+B+24“, Christus Mansionem Benedicat, 
Christus segne dieses Haus, über die Haustüren geschrieben. 
„Gemeinsam für unsere Erde – in Amazonien und weltweit“ heißt 
das Leitwort der 66. Aktion Dreikönigssingen, die Beispielregion ist 
Amazonien. 1959 wurde die Aktion erstmals gestartet. Inzwischen 
ist das Dreikönigssingen die weltweit größte Solidaritätsaktion, bei 
der sich Kinder für Kinder engagieren. Rund 1,31 Milliarden Euro 
sammelten die Sternsinger seit dem Aktionsstart, mit denen Projekt-
maßnahmen für benachteiligte und Not leidende Kinder in Afrika, 
Lateinamerika, Asien, Ozeanien und Osteuropa unterstützt wurden. 
Die Aktion wird getragen vom Kindermissionswerk ‚Die Sternsinger‘ 
und vom Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ). Neben 
den Projekten in Amazonien werden noch weitere Projekte weltweit 
unterstützt. So werden beispielsweise viele caritative Projekte in 
Peru durch die Sammlung der Sternsingergruppen realisiert. 

Pfarrer Joachim Tutzschke 
bei einer früheren Begeg-
nung in Waldwimmersbach 
- Lobenfeld.

Joachim Tutzschke, Pfarrer der 
Partnergemeinde verstorben
Am Freitag, 29. Dezember 2023, wurde 
Joachim Tutzschke, Pfarrer im Ruhe-
stand, im Alter von 81, Jahren, in Gottes 
Reich heimgerufen. Die Beerdigung am 
Freitag, 5. Januar 2024, auf dem Friedhof 
und den Gottesdienst in der Kirche, über-
nahm Pfarrer Hans-Dieter Kübler, Pfarrer 
im Ruhestand; er war mit Joachim Tutz-
schke seit der gemeinsamen Dienstzeit 
im Kirchenkreis, befreundet. Das Bibel-
wort für die Predigt: Jesus Christus 
spricht: „Ich bin der Weg und die Wahr-

heit und das Leben; niemand kommt zum Vater denn durch 
mich.“ (Evangelium nach Johannes 14,6). Joachim Tutzschke, 
war von 1967-2007, Pfarrer in Barnewitz. Von 1998-2003 leitete er 
auch den Kirchenkreis Rathenow, bis zum Zusammenschluss mit 
dem Kirchenkreis Nauen. Die seit 1981 bestehende Partnerschaft 
hat Joachim Tutzschke mit aufgebaut und über 40 Jahre treu be-
gleitet, auch in der Zeit seines Ruhestandes. An der Partner-Be-
gegnung vom 4.–7. September 2023, in Bad Blankenburg, konn-
ten Joachim und Monika Tutzschke teilnehmen.   
Gudrun Lerner, Hartmut Mäurer, Hildegard und Günter Schuler 
waren bei der Beerdigung dabei und haben im Chor Barnewitz-
Buschow beim Lied: „Meine Zeit steht in deinen Händen“ mit-
gesungen. Außer den Worten des Gedenkens im Gottesdienst, 
wurden die beiden Blumenschalen von den Kirchengemeinden 
Waldwimmerbach und Lobenfeld, und von der Chorgemein-
schaft, als äußeres Zeichen des Dankes, an das Grab von Joa-
chim Tutzschke gestellt. Aus den Begegnungen in Barnewitz, 
können Gudrun Lerner und Hartmut Mäurer, Grüße an Gemeinde-
glieder in Waldwimmersbach und Lobenfeld übermitteln, beson-
ders an Gemeindeglieder, die in die Begegnungen mit der Part-
nergemeinde eingebunden sind.

(GL/HM/GS)
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Gleich vier Festgottesdienste rund um den Festtagtag vom 6. Janu-
ar 2023 fanden in der Kirchengemeinde mit den Sternsingergrup-
pen aus allen Ortschaften statt. So hat Pfarrer Tobias dieses Jahr 
nach Mönchzell, Gaiberg, Neckargemünd und Wiesenbach einge-
laden. 
Als besonderes Dankeschön für alle Sternsingerinnen uns Stern-
singer, sowie die Begleitpersonen lud der Pfarrer zu einem gemein-
samen Ausflug in die Experimenta nach Heilbronn ein. 
Über 200 Kinder und Jugendliche und zahlreiche Erwachsene sind 
am Samstag, den 13. Januar nach Heilbronn aufgebrochen. „Glück-
licherweise kam es zu keinen Zugausfällen und für alle Altersgrup-
pen wurde ein toller Tag geboten“, so Pfarrer Streit. In einem ge-
meinsamen Dankgottesdienst in Meckesheim endete dieser erleb-
nisreiche Tag. „Überall sind wir natürlich aufgefallen – wenn über 
200 Kinder und Jugendliche mit Kronen unterwegs sind, dann bleibt 
dies natürlich in Erinnerung“, so Pfarrer Streit weiter. Ein schönes 
Dankeschön für die Gemeinschaft der Sternsingergruppen unter-
einander und über die Ortsgrenzen hinaus und auch das Bewusst-
sein, dass man nicht mehr nur auf den eigenen Ort, sondern weit 
über die eigenen Ortsgrenzen hinaus eine große Strahlkraft erzielt 
werden konnte. 
EIN GROßES DANKESCHÖN AN ALLE, DIE DAFÜR GESORGT 

HABEN, DASS DIE STERNSINGERAKTION WIEDER EIN SO 
TOLLES ERLEBNIS WAR!

Neuer Pfarrer für die neue kath. Kirchengemeinde  
Kraichgau steht fest.
Ab 1.1.2026 wird die kath. Kirchengemeinde neu organisiert. Neuer 
Pfarrer wird am 20. Januar 2024 und 24. Januar bekannt gegeben.
Im Rahmen des Kirchenentwicklungsprozesses der Erzdiözese Frei-
burg fand nun eine erste wegweisende Entscheidung für die Kir-
chengemeinde Neckar-Elsenz statt. Bekanntlich werden spätestens 
zum 1. Januar 2026 die Pfarreien der Kirchengemeinde Neckar-El-
senz aufgelöst, und zu einer Großpfarrei mit den bisherigen Kirchen-
gemeinde Eppingen, Sinsheim-Angelbachtal, Waibstadt und Bad 
Rappenau zusammengeführt. Hierfür hat nun Erzbischof Stephan 
Burger entschieden, wer der neue leitende Pfarrer der neuen Kir-
chengemeinde Kraichgau sein wird. 
Der Name des neuen Pfarrers wird am Samstag, 20. Januar um 18 
Uhr in Meckesheim und am Sonntag, 21. Januar um 9.15 Uhr in 
Lobenfeld sowie am Sonntag, den 21. Januar um 11 Uhr in Mau-
er in den Gottesdiensten bekannt gegeben. Wir laden alle herzlich 
zu den Gottesdiensten ein.

Sternsingeraktion 2024
Auch diese Jahr waren unsere Sternsinger am 6. Januar wieder in 
den Lobenfelder Straßen unterwegs. Vielen Dank euch Kindern, den 
Begleiterinnen und den beiden Firmanden Jessica und Marcus. Die 
Sternsinger wurden an den Haustüren herzlich empfangen. Vielen 
Dank für den tollen Empfang und die großzügigen Spenden.

Euer Sternsingerteam Lobenfeld

Sternsinger - Aktion 2024 in Waldwimmersbach
Unsere Sternsinger-Aktion 2024

„Gemeinsam für unsere Erde in Amazonien und Weltweit“
war ein toller Erfolg. Wir hatten acht neue Sternsinger. Da unsere 
Sternsinger aber noch klein sind, haben kleine kurze Beine mit ganz 
vielen Schritten es dann doch nicht geschafft, dass wir zu allen Häu-
sern den Segen bringen konnten, obwohl eine kleine Gruppe am 
Sonntag noch einiges gelaufen ist.
Wir bitten dies zu entschuldigen.
Am Montag hatten unsere Sternsinger noch einen Termin im Rat-
haus beim Bürgermeister, Pfarrer Tobias Streit war auch dabei. Es 
war ein großartiges Erlebnis für unsere Sternsinger.
Wer noch einen Segen für sein Haus haben möchte, kann sich gerne 
bei:
Marion Sprengart:  42051
Gaby Fouquet:   41833
Sibille Schäfer:   786370
melden.
Wir möchten uns noch bei der Gemeinde Lobbach, dem SV-Wald-
wimmersbach und der Feuerwehr Waldwimmersbach bedanken, 
das sie uns ihre Räume für die Sternsinger-Aktion kostenlos zur 
Verfügung gestellt haben.
Wir wünschen allen ein gutes und gesegnetes Jahr.

Das Sternsingerteam Waldwimmersbach

Freundliche Einladung
zum TREFFPUNKT B R Ü C K E am Mittwoch, 24. Januar 2024, um 
14.00 Uhr im Ev. Pfarrhaus Waldwimmersbach zum Thema Ach du 
liebe Zeit – schon wieder bist du um!
Zum Neujahrsbeginn wollen wir miteinander über die ZEIT und die 
Diesjährige Jahreslosung „Alle Dinge lasst in der Liebe geschehen“ 
(1. Kor. 16/14) sprechen.

Sternsingerausflug in der Experimenta Heilbronn




